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Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang  

Antike Kulturen  
 

Vom 25.März 2017 
 
 

Aufgrund von § 36 Absatz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische 
Universität Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsge-

setzes und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den kon-
sekutiven Masterstudiengang Antike Kulturen an der Technischen Universität Dresden.  

 
 

§ 2  
Ziele des Studiums 

 
(1) Die Studierenden sind befähigt Antike Kulturen auf interdisziplinärer Ebene zu analy-

sieren und zu interpretieren. Sie verfügen über umfassende Kenntnisse zu grundlegenden 
Wissensbeständen aus den Bereichen Alte Geschichte, Klassische Philologie (Latinistik, Grä-
zistik) und Biblische Theologie (Altes und Neues Testament). Die Studierenden besitzen soli-
de Grundkenntnisse in mindestens einer der beiden Klassischen Sprachen (Latein, Grie-
chisch) und in Hebräisch, so dass sie die Fähigkeit besitzen, antike Texte inhaltlich zu er-
schließen und deren Interpretation sprachlich zu kontrollieren. Sie können die verschiedenen 
Quellen und Quellenarten, auf denen die Kenntnis der Antiken Kulturen beruht, methodisch 
angemessen interpretieren und unter Rücksicht auf die spezifischen Probleme beurteilen. 
Auf der Grundlage der verschiedenen archäologischen und literarischen Quellen gelangen 
die Studierenden zu einer interdisziplinär geschulten Urteilsbildung bezüglich der für die An-
tiken Kulturen zentralen Phänomene. Die thematisch ausgerichteten und interdisziplinär zu 
bearbeitenden Studieninhalte befähigen die Studierenden dazu kulturvergleichend, sowohl 
die Heterogenität als auch die Entwicklung der Antiken Kulturen in den Blick zu nehmen. Sie 
verfügen über die Kompetenz zur begründeten und systematischen Urteilsbildung.  

 
(2) Die Studierenden sind durch methodologische und hermeneutische Kompetenzen 

sowie durch ein interdisziplinär ausgerichtetes Fachwissen für folgende Berufsfelder qualifi-
ziert: Kulturmanagement, Arbeit in kulturell orientierten Organisationen und Unternehmen, 
sowie in kulturpolitisch ausgerichteten Institutionen (z.B. Museen, Journalismus, Verlagswe-
sen, Reisebegleitung von Kulturreisen), universitäre sowie außeruniversitäre Forschung im 
Bereich der Altertumswissenschaften.  

 
 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen  

 
Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Antike Kulturen ist ein erster in 

Deutschland anerkannter berufsqualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss ei-
ner staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie in Geschichte, Katholische Theo-
logie, Evangelische Theologie, Latinistik oder Gräzistik (bzw. Latein oder Griechisch), oder 
ein verwandter Studiengang. Darüber hinaus sind Englischkenntnisse auf der Niveaustufe B 
2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) sowie Latein-, 
Griechisch- oder Hebräischkenntnisse auf dem Niveau der Mittelschulprüfung (120 Stunden 
oder 8 SWS) nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch das Zeugnis der Hochschulzu-
gangsberechtigung oder erfolgreich absolvierter Sprachkurse.  
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§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer  

 
(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden.  
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das 

Selbststudium sowie die Masterprüfung.  
 
 

§ 5  
Lehr- und Lernformen  

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhal-

te durch Vorlesungen, Seminare, Übungen, Tutorien, Berufspraktikum, Forschungskolloquien 
und Sprachlehrveranstaltungen vermittelt, gefestigt und vertieft.  

 
(2) Vorlesungen führen in die Stoffgebiete und die Fachmethoden ein und vermitteln 

Überblickswissen. Seminare ermöglichen den Studierenden, sich auf der Grundlage von 
Fachliteratur oder anderen Materialien unter Anleitung selbst in ausgewählte Problemberei-
che einzuarbeiten, das Erarbeitete vorzutragen, in der Gruppe zu diskutieren und/oder schrift-
lich darzustellen. In Übungen werden Methoden und Arbeitstechniken anhand konkreter 
Aufgabenstellungen eingeübt und angewendet. Tutorien dienen dem Erwerb von Methoden 
und Arbeitstechniken und leiten wissenschaftliches Lesen von Ausschnitten zentraler Werke 
des Fachgebietes an. Das Berufspraktikum dient der praktischen Anwendung des vermittel-
ten Lehrstoffes sowie dem Erwerb von praktischen Fertigkeiten in potentiellen Berufsfel-
dern. In Forschungskolloquien werden neue Forschungsergebnisse vorgestellt und diskutiert. 
In Sprachlehrveranstaltungen werden Sprachfähigkeiten vermittelt, eingeübt und vertieft.  

 
 

§ 6  
Aufbau und Ablauf des Studiums  

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf vier Semester verteilt. 

Das vierte Semester dient überwiegend der Anfertigung der Masterarbeit.  
 
(2) Das Studium umfasst fünf Pflichtmodule und drei Wahlpflichtmodule. Insbesondere 

die Vertiefungsmodule, dienen der individuellen Schwerpunktsetzung des Studierenden. 
 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, 

Verwendbarkeit, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den 
Modulbeschreibungen (Anlage 1) zu entnehmen.  

 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten. Wenn sich Inhalt 

und Qualifikationsziel eines Moduls dafür eignen, kann der Fakultätsrat auf Vorschlag der 
Studienkommission eine andere Lehrsprache beschließen, wenn für die Studierenden eine 
Satz 1 entsprechende Alternative in demselben Studienjahr besteht.  

 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beach-

tung den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Um-
fang der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erfor-
derlichen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 
2) zu entnehmen.  
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(6) Der Studienablaufplan kann auf Vorschlag der Studienkommission durch den Fakul-
tätsrat geändert werden. Der geänderte Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen 
er zu Studienbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 2 ent-
scheidet auf Antrag des Studierenden der Prüfungsausschuss.  

 
 

§ 7  
Inhalte des Studiums  

 
(1) Der Masterstudiengang Antike Kulturen ist forschungsorientiert.  
 
(2) Die Inhalte des Studiums umfassen die maßgeblichen Quellen, die Geschichte, die 

Sprachen und die Religionen der Klassischen Antike. Dies beinhaltet die Beherrschung min-
destens einer der beiden Klassischen Sprachen (Latein, Griechisch) sowie Hebräisch, die 
Biblische Literatur, ihre literarhistorische Entstehung und ihre geschichtliche Situierung, 
grundlegende historische Zusammenhänge der Antiken Kulturen, einen Überblick über die 
lateinische und griechische Literatur der Antike, Quellen und Quellenarten der Antiken Kultu-
ren: verschiedene literarische Gattungen, numismatische, epigraphische, ikonographische, 
archäologische Quellen, die Anwendung und Reflexion der fachspezifischen Methoden und 
Theorieansätze in der Alten Geschichte, der Biblischen Exegese und der Klassischen Philo-
logie, Mythen, Rituale, Kulte, Religionen (monotheistischer und polytheistischer Art) in ihrer 
Bedeutung für die Antiken Kulturen, Formen und Ausprägungen von (kultureller) Identität, 
Ausgrenzung, kultureller Spezifika und Interkulturalität in den verschiedenen Antiken Kultu-
ren, Formen und Ausprägungen der Tradition (in Text, Ritual und Bild) sowie deren innovati-
ve Rezeption und aktuelle Forschungsfelder der beteiligten Fächer. 

 
 

§ 8  
Credits  

 
(1) ECTS-Credits dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studierenden 

sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Credit (Leistungspunkt) entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Credits vergeben, 
d. h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 120 Credits 
und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen (Anlage 1) bezeichneten 
Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen, Selbststudium sowie die Mas-
terarbeit.  

 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ist angegeben, wie viele Credits durch ein 

Modul jeweils erworben werden können. Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung 
bestanden wurde. § 25 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt.  

 
 

§ 9 
Studienberatung  

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU 

Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten 
und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung 
obliegt den Professuren für Alte Geschichte, Biblische Theologie (katholisch), Biblische Theo-
logie (evangelisch), Latinistik, Gräzistik. Diese fachliche Studienberatung unterstützt die Stu-
dierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung.  
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(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzu-
nehmen.  

 
 

§ 10  
Anpassung von Modulbeschreibungen  

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im 

Rahmen einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „In-
halte und Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe 
von Credits“ sowie „Credits und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren geändert werden.  

 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät 

im Einvernehmen mit der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften die Ände-
rung der Modulbeschreibungen auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind 
fakultätsüblich zu veröffentlichen.  

 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung  

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 

9. April 2008, der Genehmigung des Rektorates vom 4. Mai 2010 und des Fakultätsratsbe-
schlusses der Philosophischen Fakultät vom 15. März 2017.  
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1  
Modulbeschreibungen  
 

Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 1 Sprachmodul  Professur für Klassische  
Philologie/Latein 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Das Modul umfasst die sprachliche Weiterbildung in den alten Spra-
chen (Latein, Griechisch, Hebräisch) nach Wahl des Studierenden. 
Die Studierenden verfügen neben den in § 3 der Studienordnung 
genannten Sprachkenntnissen in einer alten Sprache über Grund-
kenntnisse in den beiden anderen alten Sprachen; sie besitzen au-
ßerdem das Latinum oder das Graecum oder das Hebraicum. Sie 
sind in der Lage, sich Originaltexte in den beiden klassischen Spra-
chen (Griechisch, Latein) sowie in Hebräisch inhaltlich zu erschließen 
und deren Interpretation sprachlich zu kontrollieren.  

Lehr- und Lernformen  Das Modul umfasst drei Sprachlehrveranstaltungen im Umfang  
12 SWS.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Antike Kultu-
ren.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus drei Klausurarbeiten im Umfang 
von jeweils 90 Minuten. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der drei Prü-
fungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 
angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 2a Grundlagen  
Biblische Theologie  

Professur für Biblische Theologie  
(Institut für Ev. Theologie) 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalte des Moduls sind Grundlagen und Überblickskenntnisse in der 
Biblischen Theologie. Die Studierenden sind vertraut mit der bibli-
schen Überlieferung des Alten und Neuen Testaments. Sie besitzen 
grundlegende Kenntnisse über die Schriften des Alten und Neuen 
Testaments und ihre Verfasser innerhalb der Geschichte Israels, des 
Frühjudentums, des frühen Christentums und der Umwelt der bibli-
schen Texte. 

Lehr- und Lernformen  Das Modul umfasst eine Vorlesung und ein Seminar im Umfang von 
4 SWS. Die Lehrveranstaltung ist im angegebenen Umfang aus dem 
Lehrveranstaltungskatalog zum Masterstudiengang Antike Kulturen 
(im Bereich der Biblischen Theologie) zu wählen; dieser wird zu Se-
mesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der 
jeweiligen Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und 
wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozen-
ten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist eines von drei Wahlpflichtmodulen im Masterstudien-
gang Antike Kulturen, von denen zwei zu wählen sind. Das Modul 
schafft die Voraussetzungen für die Module PhF-AK 4, PhF-AK 5 und 
PhF-AK 6. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfungsleis-
tung im Umfang von 20 Minuten und entweder aus einer Seminarar-
beit im Umfang von 120 Stunden oder aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten nach Wahl des Studierenden.  

Credits und Noten  Durch das Modul werden 9 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der beiden Prü-
fungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 1 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 2b Grundlagen Alte Geschichte Professur für Alte Geschichte 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalte des Moduls sind Grundlagen und Überblickskenntnisse in der 
Alten Geschichte. Die Studierenden sind vertraut mit ausgewählten 
Themen der griechischen oder römischen Geschichte. Sie besitzen 
grundlegende Kenntnisse über größere historische Zusammenhänge 
und beherrschen spezifisch historische Methoden und Theorien. 

Lehr- und Lernformen  Das Modul umfasst eine Vorlesung und ein Seminar im Umfang von 
4 SWS. Die Lehrveranstaltung ist im angegebenen Umfang aus dem 
Lehrveranstaltungskatalog zum Masterstudiengang Antike Kulturen 
(im Bereich der Biblischen Theologie) zu wählen; dieser wird zu Se-
mesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der 
jeweiligen Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und 
wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozen-
ten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist eines von drei Wahlpflichtmodulen im Masterstudien-
gang Antike Kulturen, von denen zwei zu wählen sind. Das Modul 
schafft die Voraussetzungen für die Module PhF-AK 4, PhF-AK 5 und 
PhF-AK 6. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfungsleis-
tung im Umfang von 20 Minuten und entweder aus einer Seminarar-
beit im Umfang von 120 Stunden oder aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten nach Wahl des Studierenden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 9 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der beiden Prü-
fungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 1 Semester.  



11 

 

Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 2c Grundlagen  
Klassische Philologie 

Professur für  
Klassische Philologie/Latein 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalte des Moduls sind Grundlagen und Überblickskenntnisse in der 
Klassischen Philologie. Die Studierenden sind vertraut mit der grie-
chischen und lateinischen Literatur der Antike. Sie besitzen grundle-
gende Kenntnisse über zentrale Texte und ihre Gattungstradition 
sowie über ihre Autoren und den kulturellen Kontext ihrer Entste-
hung in Griechenland und Rom. 

Lehr- und Lernformen  Das Modul umfasst eine Vorlesung und ein Seminar im Umfang von 
4 SWS. Die Lehrveranstaltung ist im angegebenen Umfang aus dem 
Lehrveranstaltungskatalog zum Masterstudiengang Antike Kulturen 
(im Bereich der Biblischen Theologie) zu wählen; dieser wird zu Se-
mesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der 
jeweiligen Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und 
wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozen-
ten konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist eines von drei Wahlpflichtmodulen im Masterstudien-
gang Antike Kulturen, von denen zwei zu wählen sind. Das Modul 
schafft die Voraussetzungen für die Module PhF-AK 4, PhF-AK 5 und 
PhF-AK 6. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer mündlichen Prüfungsleis-
tung im Umfang von 20 Minuten und entweder aus einer Seminarar-
beit im Umfang von 120 Stunden oder aus einer Klausurarbeit im 
Umfang von 90 Minuten nach Wahl des Studierenden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 9 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der beiden Prü-
fungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 1 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 3  Quellen und Quellenarten  Professur für Alte Geschichte 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalte des Moduls sind die unterschiedlichen Quellenarten (unter-
schiedliche literarische Gattungen; numismatische, epigraphische, 
ikonographische, archäologische Quellen), auf denen die Kenntnis 
der antiken Kulturen beruht. Die Studierenden kennen die spezifi-
schen Probleme einzelner Quellenarten sowie die Methoden zu ihrer 
Interpretation.  

Lehr- und Lernformen  Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Übungen im Umfang 
von insgesamt 4 SWS. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebe-
nen Umfang aus dem Lehrveranstaltungskatalog zum Masterstudi-
engang Antike Kulturen zu wählen; dieser wird zu Semesterbeginn 
fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der jeweiligen 
Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils 
zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret 
festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Antike Kultu-
ren.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang 
von 120 Stunden und einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang 
von 20 Minuten oder einem Referat nach Wahl des Studierenden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 13 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der beiden Prü-
fungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 390 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 1 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 4 Kultus und Kultur  Professur für Biblische Theologie  
(Institut für Kath. Theologie) 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalte des Moduls sind die wesentlichen Geisteshaltungen, Werte 
und Praktiken in Geschichte, Religion, Philosophie und Literatur, die 
die antiken Kulturen konstituieren. Die Studierenden verstehen die 
gesellschaftsprägende kulturelle Kraft von Mythen, Ritualen sowie 
religiösen Überlieferungen und Institutionen.  

Lehr- und Lernformen  Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Übungen im Umfang 
von insgesamt 4 SWS. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebe-
nen Umfang aus dem Lehrveranstaltungskatalog zum Masterstudi-
engang Antike Kulturen zu wählen; dieser wird zu Semesterbeginn 
fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der jeweiligen 
Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils zu 
Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozenten (alternativ: 
der Studienkommission) konkret festgelegt und fakultätsüblich be-
kannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Vorausgesetzt werden Kompetenzen wie sie in den Modulen  
PhF-AK 2a, PhF-AK 2b und PhF-AK 2c vermittelt werden. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Antike Kultu-
ren.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang 
von 120 Stunden und einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minuten 
oder einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang von 20 Minuten 
oder einem Referat nach Wahl des Studierenden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 12 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der beiden Prü-
fungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester, 
angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 360 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 5  Identität und Differenz  Professur für Biblische Theologie  
(Institut für Ev. Theologie) 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalte des Moduls sind die identitätsstiftenden Phänomene von 
Selbstdefinition und Abgrenzung in den historischen, religiösen, 
philosophischen und literarischen Überlieferungen und Hand-
lungsweisen der Antike. Die Studierenden verstehen wie gesell-
schaftliche, persönliche, religiöse und kulturelle Identität in der 
Antike konstituiert wird und welche Bedeutung diese Identitäts-
muster für die Gegenwart besitzen.  

Lehr- und  
Lernformen  

Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Übungen im Umfang 
von insgesamt 4 SWS. Die Lehrveranstaltungen sind im angege-
benen Umfang aus dem Lehrveranstaltungskatalog zum Master-
studiengang Antike Kulturen zu wählen; dieser wird zu Semester-
beginn fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der je-
weiligen Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und 
wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Do-
zenten (alternativ: der Studienkommission) konkret festgelegt und 
fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme  

Vorausgesetzt werden Kompetenzen wie sie in den Modulen  
PhF-AK 2a, PhF-AK 2b und PhF-AK 2c vermittelt werden. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Antike Kul-
turen.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang 
von 120 Stunden und einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minu-
ten oder einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang von 20 
Minuten oder einem Referat nach Wahl des Studierenden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 12 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der 
beiden Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemes-
ter, angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 360 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 6  Tradition und Innovation  Professur für  
Klassische Philologie/Griechisch 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalt des Moduls ist das Verhältnis zwischen der Orientierung an 
vorgegebener bzw. konstruierter Tradition und ihrer innovativen 
Veränderung in antiken Gesellschaften. Die Studierenden können 
traditionsgeschichtlich arbeiten, verstehen die hermeneutischen 
Probleme der Rezeption von Tradition und kennen die Probleme 
der Überlieferungs- und Auslegungsgeschichte. Sie können Erwar-
tungshorizonte vergangenheits- und zukunftsorientierter Utopien 
und die Problemlösungskapazitäten traditionsfixierter Gesellschaf-
ten analysieren.  

Lehr- und  
Lernformen  

Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Übungen im Umfang 
von insgesamt 4 SWS. Die Lehrveranstaltungen sind im angege-
benen Umfang aus dem Lehrveranstaltungskatalog zum Master-
studiengang Antike Kulturen zu wählen; dieser wird zu Semester-
beginn fakultätsüblich bekannt gegeben. Die Lehrsprache der je-
weiligen Veranstaltungen kann Deutsch oder Englisch sein und 
wird jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Do-
zenten (alternativ: der Studienkommission) konkret festgelegt und 
fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Vorausgesetzt werden Kompetenzen wie sie in den Modulen  
PhF-AK 2a, PhF-AK 2b und PhF-AK 2c vermittelt werden. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Antike Kul-
turen.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang 
von 120 Stunden und einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minu-
ten oder einer mündlichen Prüfungsleistung im Umfang von 20 
Minuten oder einem Referat nach Wahl des Studierenden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 12 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der 
beiden Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemes-
ter, angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 360 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 7a Vertiefungsmodul Forschung Professur für Alte Geschichte 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalt des Moduls sind aktuelle Forschungen aus den Bereichen Alte 
Geschichte, Biblische Theologie und Klassische Philologie sowie den 
dazugehörigen Randgebieten. Die Studierenden kennen aktuelle For-
schungsbeiträge, können deren Ergebnisse kritisch rezipieren und 
sind in der Lage, sich an den Diskussionen zu beteiligen. Sie können 
nach vorangegangenem Selbststudium ein Exposé zu einer größeren 
wissenschaftlichen Arbeit erstellen und in einem Forschungskollo-
quium präsentieren.  

Lehr- und  
Lernformen  

Das Modul umfasst ein Forschungskolloquium im Umfang von  
6 SWS.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist eines von drei Wahlpflichtmodulen im Masterstudien-
gang Antike Kulturen, von denen eins zu wählen ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Exposé im Umfang von  
150 Stunden. 

Credits und Noten  Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus der Note des Exposés.  

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr beginnend im Wintersemester 
angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 7b Vertiefungsmodul Praxis Professur für Biblische Theologie 
(Institut für Kath. Theologie) 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalt des Moduls ist die praktische Arbeit in einem möglichen späte-
ren Berufsfeld der Studierenden: z.B. in Museen und anderen Einrich-
tungen, die einen Bezug zu den Antiken Kulturen aufweisen oder For-
schungseinrichtungen, die einen Bezug zu den Antiken Kulturen auf-
weisen. Das Praktikum kann auch im Ausland durchgeführt werden. 
Die Studierenden sind in der Lage, die im Studium erworbenen Kom-
petenzen berufsbezogen anzuwenden und berufspraktische Erfahrun-
gen zu reflektieren. 

Lehr- und  
Lernformen  

Das Modul umfasst ein Berufspraktikum im Umfang von mindestens 
6 Wochen. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist eines von drei Wahlpflichtmodulen im Masterstudien-
gang Antike Kulturen, von denen eins zu wählen ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 
Die Modulprüfung besteht aus einem Praktikumsbericht im Umfang 
von 60 Stunden.  

Credits und Noten  Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote ent-
spricht der Note des Praktikumsberichtes. 

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr beginnend im Wintersemester an-
geboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  
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Modulnummer  Modulname  Verantwortlicher Dozent  

PhF-AK 7c  Vertiefungsmodul  
Berufsbezogene Kompetenzen 

Professur für  
Klassische Philologie/Latein 

Inhalte und  
Qualifikationsziele  

Inhalt des Moduls sind berufsbezogene Kompetenzen im Bereich der 
Informatik oder der Mediendidaktik oder der Geschichtsdidaktik oder 
der Museumspädagogik/-didaktik oder des journalistischen Arbeitens. 
Die Studierenden besitzen berufsbezogene Zusatzqualifikationen im 
Hinblick auf ihre angestrebte Berufswahl. 

Lehr- und  
Lernformen  

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen nach Wahl des Studieren-
den aus den oben genannten Bereichen im Umfang von mindestens 
6 SWS, die sich die Studierenden aus dem Veranstaltungsprogramm 
der Einrichtungen der TU Dresden heraussuchen können. In Abspra-
che mit einem Modulbeauftragten können auch Veranstaltungen aus 
dem Programm anderer Bildungseinrichtungen gewählt werden. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme  

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist eines von drei Wahlpflichtmodulen im Masterstudien-
gang Antike Kulturen, von denen eins zu wählen ist. 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer schriftlichen Dokumentation 
und Reflexion des Lernprozesses im Umfang von ca. 150 Stunden.  

Credits und Noten  Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote ent-
spricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Moduls  

Das Modul wird jedes Studienjahr beginnend im Wintersemester 
angeboten.  

Arbeitsaufwand  Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden.  

Dauer des Moduls  Das Modul umfasst 2 Semester.  

 



19 

Anlage 2  
Studienablaufplan  
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen (in SWS) sowie erforderlichen Leistungen, deren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbe-
schreibungen zu entnehmen sind 
  
Modul-Nr. Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Credits 

  SLV/VSÜ/Koll. SLV/VSÜ/Koll. SLV/VSÜ/Koll. SLV/VSÜ/Koll.  

PhF-AK 1 Sprachmodul 
8/0/0 
10 Cr. 
(2 PL) 

4/0/0 
5 Cr. 
(1 PL) 

  15 

PhF-AK 2a 
Grundlagen  

Biblische Theologie 

0/4*/0 
9 Cr. 
(2 PL) 

   9 

PhF-AK 2b 
Grundlagen  

Alte Geschichte 

0/4*/0 
9 Cr. 
(2 PL) 

   9 

PhF-AK 2c 
Grundlagen  

Klassische Philologie 

0/4*/0 
9 Cr. 
(2 PL) 

   9 

PhF-AK 3 
Quellen und  
Quellenarten 

 
0/4/0 
13 Cr. 
(2 PL) 

  13 

PhF-AK 4 Kultus und Kultur  
0/2/0 
5 Cr. 
(1 PL) 

0/2/0 
7 Cr. 
(1 PL) 

 12 

PhF-AK 5 Identität und Differenz  

0/2/0 
5 Cr. 
(1 PL) 

 

0/2/0 
7 Cr. 
(1 PL) 

 12 

PhF-AK 6 Tradition und Innovation  
0/2/0 
5 Cr. 
(1 PL) 

0/2/0 
7 Cr. 
(1 PL) 

 12 
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PhF-AK 7a 
Vertiefungsmodul  

Forschung 
  

0/0/4 
8 Cr. 
(1 PL) 

0/0/2 
2 Cr. 
(0 PL) 

10 

PhF-AK 7b Vertiefungsmodul Praxis   
0/0/4 
8 Cr. 
(1 PL) 

0/0/2 
2 Cr. 
(0 PL) 

10 

PhF-AK 7c 
Vertiefungsmodul  
Berufsbezogene  
Kompetenzen 

  
0/0/4 
8 Cr. 
(1 PL) 

0/0/2 
2 Cr. 
(0 PL) 

10 

     
Masterarbeit 

 
28 

Credits 28  33  29  30  120  
 
Anmerkung: 
 
* Wahlweise auch Tutorien anstelle von VSÜ möglich. 
 
Legende des Studienablaufplans: 
 
SLV  - Sprachlehrveranstaltung 
VSÜ - Vorlesung/Seminar/Übung 
Koll. - Forschungskolloquium 
Cr. - Credits 
PL - Prüfungsleistung 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 
 
 
 

Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang  
Antike Kulturen 

 
Vom 25. März 2017 

 
 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die 
Technische Universität Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen  
 
§ 1 Regelstudienzeit  
§ 2 Prüfungsaufbau  
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen  
§ 6 Klausurarbeiten  
§ 7 Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten 
§ 8 Mündliche Prüfungsleistungen        
§ 9 Referate 
§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntga-

be der Prüfungsergebnisse   
§ 11 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß     
§ 12 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 13 Freiversuch  
§ 14 Wiederholung von Modulprüfungen  
§ 15 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 

Hochschule erworbene Qualifikationen 
§ 16 Prüfungsausschuss  
§ 17 Prüfer und Beisitzer     
§ 18 Zweck der Masterprüfung  
§ 19 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit  
§ 20 Zeugnis und Masterurkunde  
§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung     
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten  
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Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 23 Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 
§ 24 Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung  
§ 25 Bearbeitungszeit der Masterarbeit  
§ 26   Mastergrad  
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
§ 27 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang Antike Kulturen umfasst neben der Prä-

senz das Selbststudium sowie die Masterprüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Masterarbeit. Eine Modulprü-

fung schließt ein Modul ab und besteht aus mindestens einer Prüfungsleistung. Die Prü-
fungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 

 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-

prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprüfung kann inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als nicht 
bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
möglich, danach gilt die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden. 

 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorge-

gebenen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehran-

gebot sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterarbeit in den festge-
setzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl 
über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Masterarbeit informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige 
Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 

 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie wer-

den auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Zu Prüfungen der Masterprüfung nach § 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer 

1. in den Masterstudiengang Antike Kulturen an der Technischen Universität Dresden ein-
geschrieben ist und  

2. eine schriftliche bzw. eine datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 
Nummer 3 abgegeben hat. 
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(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Eine 
spätere Abmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Form und Frist der An- und Ab-
meldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fakul-
tätsüblich bekannt gegeben. 
 

(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung dieser 

Modulprüfung,  
2. zur Masterarbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von  

§ 19 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas. 
 

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach  

Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Masterstudiengangs Antike Kulturen erfor-

derliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffent-
lich erfolgen. § 16 Absatz 4 bleibt unberührt. 
 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (§ 7), 
3. mündliche Prüfungsleistungen (§ 8) und/oder 
4. Referate (§ 9)   
zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-
Choice) sind ausgeschlossen.  
 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in der deutschen Sprache zu erbringen. Wenn 
sich Inhalt und Qualifikationsziel eines Moduls dafür eignen, kann der Fakultätsrat auf Vor-
schlag der Studienkommission für einzelne Prüfungsleistungen eine andere Prüfungssprache 
beschließen, wenn für die Studierenden eine Satz 1 entsprechende Alternative in demselben 
Studienjahr besteht und gemäß § 6 Absatz 4 Studienordnung eine andere Sprache als 
deutsch als Lehrsprache beschlossen wurde. 

 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperli-

cher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsaus-
schussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden.  

 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum  

14. Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorge-
schrieben erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die 
Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, 
Großeltern, Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Lebenspartnerinnen und Lebenspartner. 
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Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der Prüfungsausschussvorsitzende in 
Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflichtgemäßem Ermessen. Als geeignete 
Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen zum Beispiel verlängerte Bearbeitungszeiten, 
Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb 
der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin in Betracht. 

 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des 

notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Es 
können mehrere Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. 

 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 

sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen nach  
§ 10 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wo-
chen nicht überschreiten. 

 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt 

und darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.  
 
 

§ 7 
Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten  

 
(1) Durch Seminararbeiten soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewählte 

Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten 
Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob er über die grundlegenden 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. Andere, entsprechende schriftliche Arbei-
ten, nämlich die Analyse einer Forschungspublikation, das Exposé, der Praktikumsbericht 
sowie die schriftliche Dokumentation und Reflexion des Lernprozesses, sind den Seminarar-
beiten gleichgestellt. 

 
(2) Für Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt § 6 Absatz 2 

entsprechend. 
 
(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dürfen maximal ei-

nen zeitlichen Umfang von 240 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in der 
Modulbeschreibung festgelegt. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen der 
Aufgabenstellung festzulegen. 

 
 

§ 8 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 

die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
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Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 

 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern  

(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 17) 
als Einzelprüfung abgelegt. 

 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben eine Dauer von 15 bis 45 Minuten. Die konkrete 

Dauer wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen 

sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 

 
(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung 

unterziehen wollen, sollen im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

 
 

§ 9 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestel-

lungen aufbereiten und präsentieren zu können. Die Ausgestaltung inklusive Dauer ist durch 
die Aufgabenstellung festzulegen. 

 
(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die Lehrveran-

staltung, in der das Referat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist. § 6 Absatz 2 Satz 1 
und 2 gilt entsprechend. Die bzw. der für die Lehrveranstaltung, in der das Referat ausgege-
ben und gegebenenfalls gehalten wird, zuständige Lehrende soll eine der Prüferinnen bzw. 
einer der Prüfer sein. 

 
(3) § 8 Absatz 4 gilt entsprechend.  
 

 
§ 10 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

 
(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 

festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angeho-
ben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
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(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 
gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird 
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden 
ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5   =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1     =  nicht ausreichend. 
 

(3) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-
prüfung gehen die dreifach gewichtete Note der Masterarbeit und die einfach gewichteten 
Modulnoten nach § 24 Absatz 1 ein. Für die Bildung der Gesamtnote gilt Absatz 2 Satz 2 und 
3 entsprechend. 

 
(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden 

durch fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Stu-

dierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder ohne 
triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der vor-
gegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-

fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmali-
ge Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis 
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen 
sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über 
die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

 
(3) Versucht der Studierende das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Ein Studierender, der den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fäl-
len kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungs-
leistungen ausschließen. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Masterarbeit entsprechend. 
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§ 12 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ 

(4,0) ist. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung 
zugeordneten Credits erworben. 

 
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Masterarbeit be-

standen sind. Die Masterarbeit ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde.  

 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausrei-

chend“ (4,0) ist. Eine aus mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung ist im 
ersten Prüfungsversuch auch dann bereits nicht bestanden, wenn feststeht, dass gemäß  
§ 10 Absatz 2 eine Modulnote von mindestens „ausreichend“ (4,0) mathematisch nicht 
mehr erreicht werden kann. 

 
(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindes-

tens „ausreichend“ (4,0) ist und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Die Masterarbeit 
ist endgültig nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet 
wurde und eine Wiederholung nicht mehr möglich ist. 

 
(5) Die Masterprüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entwe-

der eine Modulprüfung oder die Masterarbeit nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestan-
den sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberührt. 

 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Masterarbeit 

schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden eine Auskunft darüber 
erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betreffende 
wiederholt werden kann. 

 
(7) Hat der Studierende die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und ge-

gen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewer-
tung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen 
lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.  

 
 

§ 13 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den 

im Studienablaufplan (Anlage 2 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt wer-
den (Freiversuch). 

 
(2) Auf Antrag des Studierenden können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen o-

der mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der 
Note zum nächsten regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen 
zählt die bessere Note. Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festge-
legt und fakultätsüblich bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prü-
fungstermins oder der Antragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Prü-
fungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden auf An-
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trag des Studierenden bei der Wiederholung einer Modulprüfung zur Notenverbesserung 
angerechnet. 

 
(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. Prü-

fungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden im fol-
genden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen die Möglichkeit der 
Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die bessere Note ange-
rechnet. 

 
(4) Über § 3 Absatz 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums 

wegen einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von 
ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Frei-
versuchsregelung nicht angerechnet.  

 
 

§ 14 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie erneut als 
nicht bestanden. Eine in den Fällen des § 12 Absatz 3 Satz 2 noch nicht bewertete Prüfungs-
leistung kann zum nächsten Prüfungstermin ein weiteres Mal wiederholt werden, wenn die 
nach Satz 1 wiederholte Modulprüfung deswegen nicht bestanden wird, weil diese Prü-
fungsleistung nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Als Bewertung gilt 
auch das Nichtbestehen wegen Fristüberschreitung gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2. Werden 
Prüfungsleistungen nach Satz 4 wiederholt, wird dies als erste Wiederholung der Modulprü-
fung gewertet. 

 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 

durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine weitere 
Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  

 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-

leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerteten 
Prüfungsleistungen.  

 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist, abgesehen von dem in  

§ 13 Absatz 2 geregelten Fall, nicht zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 
(5) Fehlversuche der Modulprüfungen aus dem gleichen oder anderen Studiengängen 

werden übernommen.  
 

 
§ 15 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 
Hochschule erworbene Qualifikationen 

 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, wer-

den auf Antrag des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der 
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Technischen Universität Dresden, der HRK, der KMK sowie solche, die von der Bundesre-
publik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beachten.   

 
(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen, werden auf Antrag des Stu-

dierenden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben wenn sie 
in Inhalt, Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Antike 
Kulturen an der Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist 
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vor-
zunehmen. Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen können höchstens 50 % 
des Studiums ersetzen. 

 
(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen 

Studiengang erbracht wurden, werden von Amts wegen übernommen. 
 
(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können trotz wesent-

licher Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikations-
ziele insgesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlmög-
lichkeit entsprechen und daher ein strukturelles Äquivalent bilden. Im Zeugnis werden die 
tatsächlich erbrachten Leistungen ausgewiesen. 

 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. 

übernommen oder außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 
angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzei-
ten. Noten sind – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die 
Berechnung der zusammengesetzten Noten einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensys-
temen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Noten-
berechnung ein. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

 
(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erfor-

derlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die 
Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt § 16 Absatz 4 Satz 1. 

 
 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführungen und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prü-

fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Masterstudiengang Antike Kulturen ein 
Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören zwei Hochschullehrer der 
Philosophischen Fakultät und zwei Hochschullehrer der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kul-
turwissenschaft, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Aus-
nahme der studentischen Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der stu-
dentischen Mitglieder erstreckt sich auf ein Jahr.  

 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellver-

treter werden vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät, darunter die Hochschullehrer 
der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften auf Vorschlag der Fakultät Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften und der wissenschaftliche Mitarbeiter im Einvernehmen 
mit der Fakultät Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften vom Fakultätsrat der Philoso-
phischen Fakultät bestellt, die studentischen Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates 
der Philosophischen Fakultät. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prü-
fungsausschusses. 
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(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit 
sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen 
und des Studienablaufplans. 

 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die Wider-
spruchsbescheide. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prü-

fungsleistungen beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prü-

fungsamt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere Personen 

bestellt, die nach Landesrecht prüfungsberechtigt sind. Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer 
die entsprechende Masterprüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolgreich 
abgelegt hat. 

 
(2) Der Studierende kann für seine Masterarbeit den Betreuer sowie den Zweitgutachter 

vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Absatz 6 entsprechend. 
 
 

§ 18 
Zweck der Masterprüfung 

 
Das Bestehen der Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studi-

enganges. Dadurch wird festgestellt, dass die Studierenden folgende Fähigkeiten und 
Kenntnisse besitzen  
1. umfassende Kenntnisse in den Bereichen Alte Geschichte, Biblische Theologie (Altes 

und Neues Testament) und Klassische Philologie (Latein, Griechisch), 
2. solide Grundkenntnisse in mindestens einer der beiden Klassischen Sprachen (Latein, 

Griechisch) sowie in Hebräisch; sie sind in der Lage, antike Texte inhaltlich zu erschlie-
ßen und deren Interpretation sprachlich zu kontrollieren, 
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3. die Fähigkeit, unterschiedliche Quellenarten methodisch angemessen zu interpretieren 
und ihre spezifischen Probleme zu beurteilen,  

4. die Fähigkeit zur interdisziplinär geschulten Urteilsbildung bezüglich der für die Antiken 
Kulturen zentralen Phänomene. 

 
 

§ 19 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-

gegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. 

 
(2) Die Masterarbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsi-

schen Hochschulgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese im Stu-
diengang Antike Kulturen an der Technischen Universität Dresden tätig ist. Soll die Master-
arbeit von einer außerhalb tätigen prüfungsberechtigten Person betreut werden, bedarf es 
der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. The-

ma und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themenwün-
sche äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige 
Ausgabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens zu Beginn 
des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters von Amts wegen 
ausgegeben.  

 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zu-

rückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Masterar-
beit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bislang von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat. Hat die bzw. der Studierende das Thema zurückgegeben, wird ihr bzw. 
ihm unverzüglich gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben. 

 
(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 

als Masterarbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Ab-
satz 1 erfüllt. 

 
(6) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache in zwei maschinengeschriebenen und gebun-

denen sowie zwei Exemplaren in digitaler Textform auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt einzu-
reichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studierende 
schriftlich zu erklären, ob er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekenn-
zeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
(7) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 10 Absatz 1 zu benoten. Der 

Betreuer der Masterarbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll vier Wo-
chen nicht überschreiten. 

 
(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten 

der Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander 
ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer da-
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mit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Masterarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der 
drei Einzelnoten gebildet. § 10 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(9) Hat ein Prüfer die Masterarbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Master-
arbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Masterarbeit aus dem Durch-
schnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls der für 
das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 10 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend. 

 
(10) Die Masterarbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, in-

nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer bestandenen Mas-
terarbeit ist nicht zulässig. 

 
 

§ 20 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 

innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die Modul-
bewertungen gemäß § 24 Absatz 1, das Thema der Masterarbeit, deren Note und Betreuer 
sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die Bewertun-
gen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte Fachstudi-
endauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen dafür 
gegeben sind, die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) in ei-
nem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleis-
tungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. 

 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Studierende die Masterur-

kunde mit dem Datum des Zeugnisses in deutscher und lateinischer Sprache. Darin wird die 
Verleihung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom Rektor und vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen 
Universität Dresden versehen. Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der 
Urkunde und des Zeugnisses in englischer Sprache ausgehändigt. 

 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil ge-

mäß § 12 Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. 

 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 

dem „Diploma Supplement Model“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleis-



34 

tung entsprechend § 11 Absatz 3 abgeändert werden. Die Modulprüfung ist vom Prüfungs-
ausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ zu 
erklären. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 

dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprü-
fung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprüfung 
erwirkt, so kann die Modulprüfung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) 
und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ zu erklärt werden. Entsprechendes gilt die 
Masterarbeit. 

 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und ge-

gebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Masterurkun-
de, alle Übersetzungen und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Masterprüfung 
aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Ab-
satz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 

 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden 

oder Absolventen auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungs-
arbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

 
 
 

Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 23 
Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Masterarbeit ab.   
 
(3) Durch das Bestehen der Masterprüfung werden insgesamt 120 Credits in den Modu-

len sowie der Masterarbeit erworben. 
 

 
§ 24 

Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung umfasst die fünf Pflichtmodule und drei Wahlpflichtmodule sowie 

die Masterarbeit. 
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(2) Die Pflichtmodule sind: 
1. Sprachmodul, 
2. Quellen und Quellenarten, 
3. Kultus und Kultur, 
4. Identität und Differenz, 
5. Tradition und Innovation. 
 

(3) Die Wahlpflichtmodule sind: 
1. Grundlagen Biblische Theologie, 
2. Grundlagen Alte Geschichte, 
3. Grundlagen Klassische Philologie, 
4. Vertiefung Forschung, 
5. Vertiefung Praxis, 
6. Vertiefung Berufsbezogene Kompetenzen,  
von denen zwei aus den Nummern 1 bis 3 und eins aus den Nummern 4 bis 6 zu wählen 
sind. 
 

(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und 
Ausgestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungs-
leistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu 
erwerbende Kompetenzen des Moduls. 

 
(5) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zu-

satzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können nach Absprache mit 
dem jeweils Anbietenden oder Prüfer fakultativ aus dem gesamten Modulangebot der Tech-
nischen Universität Dresden oder einer kooperierenden Hochschule erbracht werden. Sie 
gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein. Sie bleiben bei der 
Bildung der Gesamtnote unberücksichtigt, können aber auf Antrag zusätzlich ins Zeugnis 
aufgenommen werden. 

  
 

§ 25 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit 

 
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 22 Wochen; es werden 28 Credits erwor-

ben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu be-
grenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden kann. Im Einzelfall 
kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag des Studierenden 
ausnahmsweise um höchstens 5 Wochen verlängern, die Anzahl der Credits bleibt hiervon 
unberührt. 

 
 

§ 26 
Mastergrad 

 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Arts“ (abgekürzt: 

M.A.) verliehen. 
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Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 27 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 

9. April 2008, der Genehmigung des Rektorates vom 4. Mai 2010 und des Fakultätsratsbe-
schlusses der Philosophischen Fakultät vom 15. März 2017.  
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 
 
 
 

Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang  
Kunstgeschichte 

 
Vom 25. März 2017 

 
 

Aufgrund von § 36 Absatz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische 
Universität Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ziele des Studiums 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Studienbeginn und Studiendauer 
§ 5 Lehr- und Lernformen 
§ 6 Aufbau und Ablauf des Studiums 
§ 7 Inhalte des Studiums 
§ 8 Leistungspunkte 
§ 9 Studienberatung 
§ 10 Anpassung von Modulbeschreibungen 
§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
 
Anlage 1: Module des Kernbereichs 
Anlage 2: Module des Profilbereichs 
Anlage 3: Studienablaufplan 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsge-

setzes und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den kon-
sekutiven Masterstudiengang Kunstgeschichte an der Technischen Universität Dresden. 

 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
(1) Die Studierenden sind befähigt, Kunstwerke auf hohem Niveau zu analysieren und zu 

interpretieren. Hierzu verfügen sie über Kenntnisse wichtiger Theorien, Begriffe, Positionen, 
Strukturen und Probleme des Faches, seiner Forschungsgegenstände und Forschungsge-
schichte. Sie sind in der Lage, eigene forschungsrelevante Fragestellungen zu entwickeln 
und einer Lösung zuzuführen. Entsprechend der im Profilbereich gewählten Spezialisierun-
gen verfügen die Studierenden über die Fähigkeit, Fragen an den Schnittstellen von Geistes- 
und Sozialwissenschaften eigenständig zu bearbeiten. In Kombination mit den erworbenen 
vertieften Kenntnissen der Kunstwissenschaft sind sie so in der Lage, kulturelle, soziale, 
religiöse und mediale Entwicklungen aus interdisziplinärer Perspektive zu begreifen. 

 
(2) Die Absolventen sind durch die Kenntnis wissenschaftlicher Methoden und aufgrund 

praktischer Erfahrungen dazu befähigt, nach entsprechender Einarbeitungszeit in der Berufs-
praxis vielfältige und komplexe Aufgabenstellungen in den kunstgeschichtlichen Berufsfel-
dern zu bewältigen. 

 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Kunstgeschichte ist ein erster in 

Deutschland anerkannter berufsqualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss ei-
ner staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademie in Kunstgeschichte oder in einem 
verwandten Studiengang. Das Studium setzt die Kenntnis von drei Fremdsprachen, darunter 
Englisch auf der Niveaustufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER), eine weitere Fremdsprache auf der Niveaustufe B1 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) und Lateinkenntnisse auf dem Niveau der 
Mittelschulprüfung (120 Stunden oder 8 SWS) voraus. Der Nachweis erfolgt durch das 
Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung oder erfolgreich absolvierter Sprachkurse.  

 
 

§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer 

 
(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das 

Selbststudium sowie die Masterprüfung. 
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§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhal-

te durch Vorlesungen, Hauptseminare, Lesegruppen, Studiengruppen, Berufspraktikum, 
Sprachkurse, Exkursionen oder auch Selbststudium vermittelt, gefestigt und vertieft. 

 
(2) In Vorlesungen wird komplex und systematisch in die Stoffgebiete der Module einge-

führt. Hauptseminare ermöglichen den Studierenden, auf der Grundlage von Fachliteratur 
und anderen Materialien und unter Anleitung sich selbst über einen ausgewählten Problem-
bereich zu informieren, das Erarbeitete vorzutragen und in der Gruppe zu diskutieren. In Le-
segruppen wird der Lehrstoff an Ausschnitten zentraler wissenschaftlicher Literatur vertieft 
und angeeignet. In Studiengruppen werden von Originalen Werkanalysen exemplarisch erar-
beitet. Das Berufspraktikum dient der praktischen Anwendung des vermittelten Lehrstoffes 
sowie dem Erwerb von praktischen Fertigkeiten in potentiellen Berufsfeldern. Sprachkurse 
vermitteln und trainieren Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der jeweiligen Fremd-
sprache. Bei Exkursionen erschließen sich die Studierenden unter Anleitung über die geogra-
fischen Grenzen des Studienortes hinaus für das Fach zentrale und charakteristische Objekte 
und Objektgruppen und wenden spezifische Methoden objektbezogen an. Im Selbststudium 
werden Lehrinhalte durch die Studierenden eigenständig gefestigt und vertieft.  

 
(3) In Modulen, die erkennbar mehreren Studienordnungen unterliegen, sind für inhalts-

gleiche Lehr- und Lernformen Synonyme zulässig. 
 
 

§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf drei Semester verteilt. 

Das vierte Semester dient der Anfertigung der Masterarbeit. 
 
(2) Das Studium umfasst im Kernbereich drei Pflichtmodule und zwei Wahlpflichtmodule, 

von denen eins zu wählen ist sowie den Profilbereich, aus dem Module im Umfang von ins-
gesamt 30 Credits zu wählen sind.  

 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, 

Verwendbarkeit, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den 
Modulbeschreibungen (Anlagen 1 und 2) zu entnehmen.  

 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache oder nach Maßgabe der Mo-

dulbeschreibung in englischer Sprache abgehalten.  
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beach-

tung den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Um-
fang der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erfor-
derlichen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan  
(Anlage 3) zu entnehmen. 

 
(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vor-

schlag der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das aktuelle Ange-
bot an Wahlpflichtmodulen ist zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt zu machen. Der 
geänderte Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Studienbeginn fakultäts-
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üblich bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag des Studierenden. 

 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
(1) Der Masterstudiengang Kunstgeschichte ist forschungsorientiert. 
 
(2) Die Inhalte des Studiums im Kernbereich umfassen Theorien, Begriffe, Positionen, 

Strukturen und Probleme des Faches und reflektieren den Forschungsgegenstand in seinen 
historischen Dimensionen. Dies beinhaltet die exemplarische Analyse und Interpretation 
einzelner Werke oder Gruppen von Kunst- und Bauwerken. Zudem ist die Auseinanderset-
zung mit der dichten, vielfältigen und qualitätsvollen Kunst- und Sammlungslandschaft Dres-
dens und der Region ein wichtiger Bestandteil des Studiums. Die institutionelle Vernetzung 
mit außeruniversitären kunsthistorischen Einrichtungen vor Ort bietet dabei Einblicke in be-
rufsspezifische Zugangsweisen. Inhalt der obligatorischen Exkursion ist die Analyse und In-
terpretation der Kunstwerke vor Ort auf hohem Niveau, wobei die zeitliche Intensivierung, 
die inhaltliche Fokussierung und das unmittelbare Erleben der Exkursionsgegenstände didak-
tisch nutzbar gemacht werden. Die Inhalte des Studiums umfassen auch genaue Kenntnisse 
von einzelnen oder Gruppen von Kunstwerken jenseits der geografischen Grenzen des Stu-
dienortes im jeweiligen lokalen, historischen und modernen Kontext. Gegenstand des Profil-
bereichs ist der Spracherwerb einer alten bzw. modernen Fremdsprache und/oder je nach 
gewählter Schwerpunktsetzung Studien mit interdisziplinärem Ansatz im studierten Kernbe-
reich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardis-
ziplin und/oder ein Berufspraktikum oder Kenntnisse in anderen geistes-, sozial- oder kultur-
wissenschaftlichen Fächern im Ausland. 

 
 

§ 8 
Leistungspunkte 

 
(1) ECTS-Credits dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studierenden 

sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Credit (Leistungspunkt) entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Credits vergeben, d. 
h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 120 Credits 
und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen (Anlagen 1 und 2) be-
zeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterar-
beit und das Kolloquium. 

 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlagen 1 und 2) ist angegeben, wie viele Credits durch 

ein Modul jeweils erworben werden können. Credits werden erworben, wenn die Modulprü-
fung bestanden wurde. § 28 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 

 
 

§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU 

Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten 
und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung 
obliegt der Studienberatung des Fachs Kunstgeschichte im Institut für Kunst- und Musikwis-



41 

senschaft. Diese fachliche Studienberatung unterstützt die Studierenden insbesondere in 
Fragen der Studiengestaltung. 

 
(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt 

noch keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzu-
nehmen. 

 
 

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im 

Rahmen einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „In-
halte und Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe 
von Credits“ sowie „Credits und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren geändert wer-
den. 

 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbe-

schreibung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu 
veröffentlichen. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 
9. April 2008, der Genehmigung des Rektorates vom 27. April 2010 und des Fakultätsratsbe-
schlusses der Philosophischen Fakultät vom 15. März 2017. 
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1 
Module des Kernbereichs 
 

Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-KG-MA-TMH-B Basismodul  
Theorie, Methodik, Historiografie 

Prof. Dr. Bruno Klein 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Der Studierende besitzt grundlegende Kenntnisse wichtiger Theo-
rien, Begriffe, Positionen, Strukturen und Probleme des Faches 
und seiner Forschungsgegenstände und vermag diese in ihren 
historischen Dimensionen zu reflektieren. Er verfügt über ein 
grundständiges Problembewusstsein in Bezug auf forschungsrele-
vante Fragestellungen.  

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst eine Vorlesung (2 SWS), eine Lesegruppe  
(2 SWS) und ein Hauptseminar (2 SWS). Die Lehrsprache kann 
Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils zu Semesterbeginn 
von der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakul-
tätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul des Masterstudiengangs Kunstge-
schichte. Es schafft die Voraussetzungen für die Module  
PhF-KG-MA-TMH-V und PhF-KG-MA-FR.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe von 
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat und einer Semi-
nararbeit im Umfang von 180 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der dreifach gewichteten Note 
der Seminararbeit und der einfach gewichteten Note des Referats. 

Häufigkeit des  
Angebotes 

Das Modul wird jedes Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 360 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorberei-
tung und 90 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.  
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-KG-MA-PW-B Basismodul  
Praxis und Werkanalysen 

Prof. Dr. Jürgen Müller 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls ist die Analyse sowie die Interpretation von Kunst- 
und Bauwerken. Der Studierende vermag Kunst- und Bauwerke auf 
grundlegendem Niveau zu analysieren und zu interpretieren. Er be-
sitzt vermittels werkbezogener Analysen die Fähigkeit zu selbst-
ständigem kunsthistorischen Forschen. Durch die institutionelle 
Vernetzung mit den lokalen außeruniversitären kunsthistorischen 
Einrichtungen ist der Studierende mit der dichten, vielfältigen und 
qualitätsvollen Kunst- und Sammlungslandschaft Dresdens und sei-
ner Region vertraut und verfügt zudem über erste berufsspezifische 
Zugangsweisen zu den klassischen kunsthistorischen Berufsfeldern. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst eine Vorlesung (2 SWS), eine Studiengruppe  
(2 SWS) und ein Hauptseminar (2 SWS). Die Lehrsprache kann 
Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils zu Semesterbeginn von 
der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakultäts-
üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul des Masterstudiengangs Kunstge-
schichte. Es schafft die Voraussetzungen für die Module  
PhF-KG-MA-PW-V und PhF-KG-MA-FR. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat und einer Semi-
nararbeit im Umfang von 180 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der dreifach gewichteten Note der 
Seminararbeit und der einfach gewichteten Note des Referats. 

Häufigkeit des 
Angebotes 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 360 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorberei-
tung und 90 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.  
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-KG-MA-TMH-V Vertiefungsmodul  
Theorie, Methodik, Historiografie 

Prof. Dr. Bruno Klein 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind vertiefte theoretische, methodische und his-
toriografische Kenntnisse. Der Studierende besitzt entsprechend 
seinen individuellen Interessen schwerpunktmäßig vertiefte Kennt-
nisse wichtiger Theorien, Begriffe, Positionen, Strukturen und Prob-
leme des Faches und seiner Forschungsgegenstände und vermag 
diese in ihren historischen Dimensionen zu reflektieren. Er verfügt 
über ein entwickeltes Problembewusstsein in Bezug auf for-
schungsrelevante Fragestellungen. 

Lehr- und Lern-
formen 

Das Modul umfasst eine Vorlesung (2 SWS), eine Lesegruppe  
(2 SWS) und ein Hauptseminar (2 SWS). Die Lehrsprache kann 
Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils zu Semesterbeginn von 
der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakultäts-
üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Die im Modul PhF-KG-MA-THM-B erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist eines von zwei Wahlpflichtmodulen im Kernbereich 
des Masterstudiengangs Kunstgeschichte, von denen eines zu wäh-
len ist.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat und einer Semi-
nararbeit im Umfang von 180 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der dreifach gewichteten Note der 
Seminararbeit und der einfach gewichteten Note des Referats. 

Häufigkeit des 
Angebotes 

Das Modul wird jedes Semester angeboten.  

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 360 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorberei-
tung und 90 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen.  

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.  



45 

 

Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-KG-MA-PW-V Vertiefungsmodul  
Praxis und Werkanalysen 

Prof. Dr. Jürgen Müller 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Das Modul beinhaltet die vertiefte Analyse und Interpretation von 
Kunst- und Bauwerken. Der Studierende ist in der Lage, Kunst- und 
Bauwerke auf hohem Niveau entsprechend seinen individuellen, 
schwerpunktmäßig vertieften Interessen zu analysieren und zu in-
terpretieren. Er besitzt vermittels werkbezogener Analysen die Fä-
higkeit zu vertieftem selbstständigen kunsthistorischen Forschen. 
Durch die institutionelle Vernetzung mit den lokalen außeruniversitä-
ren kunsthistorischen Einrichtungen ist der Studierende mit der 
dichten, vielfältigen und qualitätsvollen Kunst- und Sammlungsland-
schaft Dresdens und seiner Region vertraut und verfügt über vertief-
te berufsspezifische Zugangsweisen zu den klassischen kunsthisto-
rischen Berufsfeldern. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst eine Vorlesung (2 SWS), eine Studiengruppe  
(2 SWS) und ein Hauptseminar (2 SWS). Die Lehrsprache kann 
Deutsch oder Englisch sein und wird jeweils zu Semesterbeginn von 
der Dozentin bzw. dem Dozenten konkret festgelegt und fakultäts-
üblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Die im Modul PhF-KG-MA-PW-B erworbenen Fähigkeiten und 
Kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist eines von zwei Wahlpflichtmodulen im Kernbereich 
des Masterstudiengangs Kunstgeschichte, von denen eines zu wäh-
len ist.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einem Referat und einer Semi-
nararbeit im Umfang von 180 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der dreifach gewichteten Note der 
Seminararbeit und der einfach gewichteten Note des Referats. 

Häufigkeit des 
Angebotes 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 360 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorberei-
tung und 90 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.  
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-KG-MA-FR Forschungsreise Prof. Dr. Henrik Karge 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Der Studierende verfügt über die geografischen Grenzen des Studi-
enortes hinaus über präzise Objektkenntnisse und vermag auf der 
Basis von zeitlicher Intensivierung, inhaltlicher Fokussierung und 
unmittelbarer Anschauung der Exkursionsobjekte auf hohem Niveau 
objektspezifische Methoden anzuwenden und weitergehende Über-
tragungsleistungen zu erbringen. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst eine Exkursion (8 Tage) und ein Hauptseminar  
(2 SWS). Die Lehrsprache kann Deutsch oder Englisch sein und wird 
jeweils zu Semesterbeginn von der Dozentin bzw. dem Dozenten 
konkret festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Die in den Modulen PhF-KG-MA-TMH-B und PhF-KG-MA-PW-B er-
worbenen Fähigkeiten und Kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul des Masterstudiengangs Kunstge-
schichte. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus zwei Referaten, einer Seminarar-
beit im Umfang von 120 Stunden und einer schriftlichen Arbeit in 
Form eines Beitrags zum Exkursionsführer im Umfang von  
30 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der Noten der einzelnen Prüfungs-
leistungen. 

Häufigkeit des 
Angebotes 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.  

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 270 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorberei-
tung, 30 Stunden auf die Präsenz im Hauptseminar und 150 Stunden 
auf die Exkursion samt Vor- und Nachbereitung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester.  
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Anlage 2 
Module des Profilbereichs 
 

Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-FMEW Freies Modul Erweiterungswissen Studiendekanin/Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind der Spracherwerb einer alten bzw. moder-
nen Fremdsprache und/oder je nach gewählter Schwerpunktsetzung 
Studien mit interdisziplinärem Ansatz im studierten Kernbereich 
bzw. in einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder kulturwissenschaft-
lichen Nachbardisziplin entsprechend dem Learning Agreement. Die 
Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls je nach gewähl-
ter Schwerpunktsetzung über vertiefte oder erweiterte Sprach-
kenntnisse der gewählten Fremdsprache und/oder sind in der Lage, 
fachübergreifende Fragestellungen in ihren disziplinären wie inter-
disziplinären Kontexten zu verorten und problemorientiert zu bear-
beiten. Qualifikationsziel ist es, sich spezifische Wissensbestände 
der eigenen oder anderer Disziplinen anzueignen, die für das for-
schungsorientierte Arbeiten von Relevanz sind. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS 
oder Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS sowie Sprachkur-
se im Umfang von 4 SWS und Selbststudium. Die Lehrveranstaltun-
gen sind im angegebenen Umfang aus dem Katalog für den Profilbe-
reich der Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät zu wäh-
len. Dieser wird inklusive der zugeordneten Prüfungsleistungen je-
weils zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte Grundkenntnisse wissenschaftlicher Methoden in  
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften je nach gewähltem Be-
reich; im Falle der Wahl vertiefender Sprachkurse entsprechende 
Grundkenntnisse dieser Sprache. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstu-
diengänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem Modul 
PhF-MA-FMSW oder dem Modul PhF-MA-KBP kombiniert werden. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit oder einer 
Projektarbeit im Umfang von 150 Stunden oder einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und einer weiteren im Katalog für den 
Profilbereich der Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät 
ausgewiesenen unbenoteten Prüfungsleistung. Weitere Bestehens-
voraussetzung ist der Nachweis eines Learning Agreements gemäß 
Studienordnung zu den Inhalten des Moduls. 

Credits und Noten Durch das Modul können 15 Credits erworben werden. Die Modul-
note ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen.  
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Häufigkeit des Mo-
duls 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 120 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
330 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und des Erbringens der Prüfungsleistungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-FMSW Freies Modul  
Spezialisierungswissen 

Studiendekanin/Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls ist eine vertiefende Schwerpunktsetzung der Stu-
dierenden anhand von Studien mit interdisziplinärem Ansatz im stu-
dierten Kernbereich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder 
kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplin entsprechend dem Learn-
ing Agreement. Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Mo-
duls je nach gewählter Schwerpunktsetzung über vertiefte Kennt-
nisse des studierten Kernbereichs und/oder vertiefte Kenntnisse 
einer geistes-, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplin 
und sind in der Lage, fachübergreifende Fragestellungen in ihren 
disziplinären wie interdisziplinären Kontexten zu verorten und prob-
lemorientiert zu bearbeiten. Qualifikationsziel ist es, sich spezifische 
Wissensbestände der eigenen oder anderer Disziplinen anzueignen, 
die für das forschungsorientierte Arbeiten ebenso wie für das ange-
strebte Berufsfeld von Relevanz sind. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS und 
Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen Um-
fang aus dem Katalog für den Profilbereich der Masterstudiengänge 
der Philosophischen Fakultät zu wählen. Dieser wird inklusive der 
zugeordneten Prüfungsleistungen jeweils zu Semesterbeginn fakul-
tätsüblich bekannt gegeben.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte Grundkenntnisse wissenschaftlicher Methoden in  
Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften je nach gewähltem Be-
reich. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstu-
diengänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem Modul 
PhF-MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-KBP kombiniert werden.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit oder einer 
Projektarbeit im Umfang von 150 Stunden oder einer Klausurarbeit 
im Umfang von 90 Minuten und einer weiteren im Katalog für den 
Profilbereich der Master-Studiengänge der Philosophischen Fakultät 
ausgewiesenen unbenoteten Prüfungsleistung. Weitere Bestehens-
voraussetzung ist der Nachweis eines Learning Agreements über 
die Inhalte des Moduls. 

Credits und Noten Durch das Modul können 15 Credits erworben werden. Die Modul-
note ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfal-
len 120 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
330 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und des Erbringens der Prüfungsleistungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-GBP Großes Modul Berufspraxis Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In einem oder mehreren Berufspraktika erlangen Studierende einen 
fundierten Einblick in mögliche Berufsfelder und bauen in der Praxis 
vorhandenes Wissen aus und wenden es an. Die berufspraktische 
Erfahrung wird reflektiert und mit dem im Kernbereich erworbenen 
Wissen verschränkt.  

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst eines oder mehrere Berufspraktika im Umfang 
von mindestens 750 Arbeitsstunden. Ein einzelnes Praktikum soll 
die Dauer von 250 Arbeitsstunden nicht unterschreiten. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstu-
diengänge der Philosophischen Fakultät.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Diese besteht aus einem Praktikumsbericht im Umfang von  
150 Stunden. Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis 
über das Erbringen der Berufspraktika im geforderten Umfang durch 
eines oder mehrere Praktikumszeugnisse. 

Credits und Noten Durch das Modul können 30 Credits erworben werden. Die Modul-
note entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt 900 Arbeitsstunden. Da-
von entfallen 750 Stunden auf das Praktikum/die Praktika und  
150 Stunden auf das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 

 



52 

 

Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-KBP Kleines Modul Berufspraxis Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In einem Berufspraktikum erlangen Studierende einen fundierten 
Einblick in mögliche Berufsfelder und bauen in der Praxis vorhande-
nes Wissen aus und wenden es an. Die berufspraktische Erfahrung 
wird reflektiert und mit dem im Kernbereich erworbenen Wissen 
verschränkt. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Berufspraktikum im Umfang von mindes-
tens 360 Arbeitsstunden.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstu-
diengänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem Modul 
PhF-MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-FMSW kombiniert wer-
den. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Diese besteht aus einem Praktikumsbericht im Umfang von  
90 Stunden. Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis 
über das Erbringen des Berufspraktikums im geforderten Umfang 
durch ein Praktikumszeugnis. 

Credits und Noten Durch das Modul können 15 Credits erworben werden. Die Modul-
note entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt 450 Arbeitsstunden. Da-
von entfallen 360 Stunden auf das Praktikum und 90 Stunden auf 
das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-AS Auslandsstudium Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellun-
gen aus internationalen Perspektiven zu bearbeiten. Sie erlangen 
Auslandserfahrungen und vertiefende Kenntnisse im studierten 
Kernbereich oder Kenntnisse in anderen geistes-, sozial- oder kul-
turwissenschaftlichen Fächern entsprechend dem im Vorfeld des 
Auslandsaufenthaltes abgeschlossenen Learning Agreement, die 
eine sinnvolle Ergänzung zu den Inhalten des Kernbereichs bieten. 
Sie sind in der Lage, die interkulturellen Aspekte verschiedener For-
schungsfelder zu erkennen und in ihre wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung einzubeziehen. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS 
aus dem Kursangebot der Partneruniversität.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Hinreichende Kenntnisse der Lehrsprache an der besuchten Part-
neruniversität sind durch entsprechende Zertifikate nachzuweisen. 
Abschluss eines Learning Agreements zur Klärung der Passgenau-
igkeit der Lehrangebote der Partneruniversität mit den Qualifikati-
onszielen des Studiengangs.  

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstu-
diengänge der Philosophischen Fakultät.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus mindestens vier benoteten Prü-
fungsleistungen entsprechend den an der Partneruniversität für das 
gewählte Kursangebot ausgewiesenen Leistungen. 

Credits und Noten Durch das Modul können 30 Credits erworben werden. Die Modul-
note ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten der 
einzelnen Prüfungsleistungen. Die Gewichtung der Prüfungsleistun-
gen orientiert sich dabei an dem mit der jeweiligen Lehrveranstal-
tung an der Partneruniversität verbundenen Workload. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtstundenaufwand für die Präsenz in der Lehrveranstal-
tung, das Selbststudium und das Erbringen der Studien- und Prü-
fungsleistungen beträgt 900 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst ein Semester. 
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Anlage 3 
Studienablaufplan 
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen (in SWS) sowie erforderlichen Leistungen, deren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbe-
schreibungen zu entnehmen sind 
 

Modul-Nr. Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Credits 
  V/HS/LG/SG V/HS/LG/SG    

Kernbereich 
PhF-KG-MA-TMH-B Basismodul  

Theorie, Methodik, Historiografie 
2/2/2/0 
2 PL 

   15 

PhF-KG-MA-PW-B Basismodul  
Praxis und Werkanalysen 

2/2/0/2 
2 PL 

   15 

PhF-KG-MA-TMH-V 
 
oder 
 
PhF-KG-MA-PW-V 
 

Vertiefungsmodul  
Theorie, Methodik, Historiografie 
 
 
Vertiefungsmodul  
Praxis und Werkanalysen 

 2/2/2/0 
2 PL  

 
 

2/2/0/2 
2 PL 

   
 

15 

PhF-KG-MA-FR Forschungsreise  0/2/0/0 
+ Exkursion über 

8 Tage 
4 PL 

  15 

Profilbereich 
PhF-MA-FMEW* Freies Modul Erweiterungswissen   8 SWS 

2 PL 
 15 

PhF-MA-FMSW* Freies Modul Spezialisierungswissen   8 SWS 
2 PL 

 15 

PhF-MA-GBP* Großes Modul Berufspraxis   Berufspraktikum 
750 Stunden 

1 PL 

 30 

PhF-MA-KBP* Kleines Modul Berufspraxis   Berufspraktikum 
360 Stunden 

1 PL 

 15 
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PhF-MA-AS* Auslandsstudium   8 SWS  
4 PL 

 30 

     Masterarbeit 
und Kolloqui-

um 

27 
 
3 

        Leistungspunkte 30 30 30 30 120 
 

Anmerkung: 
 
* Es sind Module im Umfang von insgesamt 30 Leistungspunkten zu wählen. Die Module sind frei kombinierbar. 
 
 
Legende des Studienablaufplans: 
 
V  Vorlesung 
HS  Hauptseminar 
LG  Lesegruppe 
SG  Studiengruppe 
PL  Prüfungsleistung(en) 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 
 
 
 

Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Kunstgeschichte 

 
Vom 25. März 2017 

 
 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die 
Technische Universität Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1 Regelstudienzeit 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang Kunstgeschichte umfasst neben der 

Präsenz das Selbststudium sowie die Masterprüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Masterarbeit und dem 

Kolloquium. Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht aus mindestens einer 
Prüfungsleistung. Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 
 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine 

Masterprüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit 
abgelegt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprüfung kann 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als 
nicht bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin möglich, danach gilt die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden. 

 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan 

vorgegebenen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das 

Lehrangebot sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterarbeit und das 
Kolloquium in den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden 
werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und 
Prüfungsleistungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso 
über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Masterarbeit sowie über den Termin des 
Kolloquiums informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige 
Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 

 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie 

werden auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Zu Prüfungen der Masterprüfung nach § 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer 

1. in den Masterstudiengang Kunstgeschichte an der Technischen Universität Dresden 
eingeschrieben ist und  

2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 26) nachgewiesen hat und 
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3. eine schriftliche bzw. eine datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 
Nummer 3 abgegeben hat. 

 
(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Eine 

spätere Abmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Form und Frist der An- und 
Abmeldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters 
fakultätsüblich bekannt gegeben. 

 
(3) Die Zulassung erfolgt 

1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung dieser 
Modulprüfung, 

2. zur Masterarbeit und zum Kolloquium aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas 
oder, im Falle von § 21 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und 

3. zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Masterarbeit mit einer Note von 
mindestens „ausreichend“ (4,0). 

 
(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach 
Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Masterstudiengangs Kunstgeschichte 

erforderliche Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann 
öffentlich erfolgen. § 18 Absatz 4 bleibt unberührt. 

 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Seminararbeiten (§ 7), 
3. Projektarbeiten (§ 8), 
4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9), 
5. Referate (§ 10) und/oder 
6. sonstige Prüfungsleistungen (§11) 
zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-
Choice) sind ausgeschlossen. In Modulen, die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen 
unterliegen, sind für inhaltsgleiche Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. 
 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. Wenn sich 
Inhalt und Qualifikationsziel eines Moduls dafür eignen, kann der Fakultätsrat auf Vorschlag 
der Studienkommission für einzelne Prüfungsleistungen eine andere Prüfungssprache 
beschließen, wenn für die Studierenden eine Satz 1 entsprechende Alternative in demselben 
Studienjahr besteht und gemäß § 6 Absatz 4 Studienordnung eine andere Sprache als 
Deutsch als Lehrsprache beschlossen wurde. 

 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger 

körperlicher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, 
Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm 
vom Prüfungsausschussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer 
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verlängerten Bearbeitungszeit oder Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise zu 
erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden.   

 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum  

14. Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie 
vorgeschrieben erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf 
Antrag, die Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind 
Kinder, Eltern, Großeltern, Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Lebenspartnerinnen und 
Lebenspartner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet der 
Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Als geeignete Maßnahme zum Nachteilsausgleich kommen zum 
Beispiel verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, 
Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin 
in Betracht. 

 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des 

notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Es 
können mehrere Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. 

 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 

sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei 
Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen 
nach § 12 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten. 

 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt 

und darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.  
 
 

§ 7 
Seminararbeiten 

 
(1) Durch Seminararbeiten soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewählte 

Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten 
Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob er über die grundlegenden 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. 

 
(2) Für Seminararbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 
 
(3) Seminararbeiten dürfen maximal einen zeitlichen Umfang von 240 Stunden haben. Der 

konkrete Umfang wird jeweils in der Modulbeschreibung festgelegt. Daraus abgeleitet ist 
die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. 
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§ 8 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 

zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll 
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren 
sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 

 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 
 
(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen 

festgelegt und beträgt maximal 8 Wochen. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im 
Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen.  

 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 

deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 

die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 

 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern 

(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 19) 
nach Maßgabe der Modulbeschreibung als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit bis zu 
drei Personen abgelegt. 

 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben eine Dauer von 15 bis 45 Minuten. Die konkrete 

Dauer wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen 

sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 

 
(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung 

unterziehen wollen, sollen im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

 
 

§ 10 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle 

Fragestellungen aufbereiten und präsentieren zu können. Die Ausgestaltung inklusive Dauer 
ist durch die Aufgabenstellung festzulegen. 
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(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die 
Lehrveranstaltung, in der das Referat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist.  
§ 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die bzw. der für die Lehrveranstaltung, in der 
das Referat ausgegeben und gegebenenfalls gehalten wird, zuständige Lehrende soll eine 
der Prüferinnen bzw. einer der Prüfer sein. 

 
(3) § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 

 
 

§ 11 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den 

Modulbeschreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls der Dauer bzw. 
des zeitlichen Umfangs konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) 
soll der Studierende die vorgegebenen Leistungen erbringen. Ist ein zeitlicher Umfang 
angegeben, ist daraus abgeleitet die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung 
festzulegen. Sonstige Prüfungsleistungen sind der Beitrag zum Exkursionsführer und der 
Praktikumsbericht. 

 
(2) Ein Beitrag zum Exkursionsführer erörtert in knapper, aber wissenschaftlicher Form 

ein Werk oder eine Werkgruppe am Zielort der Forschungsreise. Ein Praktikumsbericht 
beschreibt die Institution und den konkreten Einsatzbereich des absolvierten 
Berufspraktikums, stellt die ausgeführten Tätigkeiten dar und reflektiert den Stellenwert des 
Berufspraktikums im Hinblick auf das angestrebte Studienziel. 

 
(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. Für nicht 

schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 9 Absatz 2 und 4 entsprechend. 
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte 
angehoben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. Eine einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet (unbenotete Prüfungsleistungen), wenn die entsprechende 
Modulbeschreibung dies ausnahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen 
die mit „bestanden“ bewertete unbenotete Prüfungsleistung nicht ein; mit „nicht 
bestanden“ bewertete unbenotete Prüfungsleistungen gehen in die weitere 
Notenberechnung mit der Note 5 (nicht ausreichend) ein. 



 

63 

(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 
gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5   =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1     =  nicht ausreichend. 
 

(3) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der 
Masterprüfung gehen die Endnote der Masterarbeit mit 90fachem Gewicht und die gemäß 
den Credits gewichteten Modulnoten nach § 27 Absatz 1 ein. Die Endnote der Masterarbeit 
setzt sich aus der Note der Masterarbeit mit vierfachem und der Note des Kolloquiums mit 
einfachem Gewicht zusammen. Für die Bildung der Gesamt- und Endnoten gilt  
Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 
(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden 

durch fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 
 

§ 13 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ 

bewertet, wenn der Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen 
Grund versäumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem 

Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen 
eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die 
erstmalige Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das 
Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten 
betroffen sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm 
überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein 
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall 
anzurechnen. Über die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des 
Versäumnisgrundes entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
(3) Versucht der Studierende das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend werden unbenotete 
Prüfungsleistungen mit „nicht bestanden“ bewertet. Ein Studierender, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht 
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bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den 
Studierenden von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Masterarbeit und das Kolloquium entsprechend. 
 

 
§ 14 

Bestehen und Nichtbestehen 
 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ 

(4,0) ist. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung 
zugeordneten Credits erworben. 

 
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Masterarbeit 

sowie das Kolloquium bestanden sind. Die Masterarbeit und das Kolloquium sind bestanden, 
wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden. 

 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als 

„ausreichend“ (4,0) ist. Eine aus mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung 
ist im ersten Prüfungsversuch auch dann bereits nicht bestanden, wenn feststeht, dass 
gemäß § 12 Absatz 2 eine Modulnote von mindestens „ausreichend“ (4,0) nicht mehr 
erreicht werden kann. 

 
(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht 

mindestens „ausreichend“ (4,0) ist und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Die 
Masterarbeit und Kolloquium sind endgültig nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit 
„ausreichend“ (4,0) bewertet wurden und eine Wiederholung nicht mehr möglich ist. 

 
(5) Die Masterprüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn 

entweder eine Modulprüfung, die Masterarbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. 
endgültig nicht bestanden sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberührt. 

 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Masterarbeit 

oder das Kolloquium schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden 
eine Auskunft darüber erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher 
Frist das Betreffende wiederholt werden kann. 

 
(7) Hat der Studierende die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und 

gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung 
eine Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren 
Bewertung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und 
erkennen lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.  

 
 

§ 15 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den 

im Studienablaufplan (Anlage 3 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt 
werden (Freiversuch). 
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(2) Auf Antrag des Studierenden können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen 
oder mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung 
der Note zum nächsten regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen 
Fällen zählt die bessere Note. Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss 
festgelegt und fakultätsüblich bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären 
Prüfungstermins oder der Antragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Bei 
der Wiederholung einer Modulprüfung zur Notenverbesserung werden Prüfungsleistungen, 
die im Freiversuch mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, auf Antrag des 
Studierenden angerechnet; Prüfungsleistungen, die im Freiversuch mit „bestanden“ 
bewertet wurden, werden von Amts wegen angerechnet. 

 
(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. 

Prüfungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet 
wurden, werden im folgenden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen 
die Möglichkeit der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die 
bessere Note angerechnet. 

 
(4) Über § 3 Absatz 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums 

wegen einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von 
ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der 
Freiversuchsregelung nicht angerechnet.  

 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als erneut 
nicht bestanden. Eine in den Fällen des § 14 Absatz 3 Satz 2 noch nicht bewertete 
Prüfungsleistung kann zum nächsten Prüfungstermin ein weiteres Mal wiederholt werden, 
wenn die nach Satz 1 wiederholte Modulprüfung deswegen nicht bestanden wird, weil diese 
Prüfungsleistung nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet 
wurde. Als Bewertung gilt auch das Nichtbestehen wegen Fristüberschreitung gemäß  
§ 3 Absatz 1 Satz 2. Werden Prüfungsleistungen nach Satz 4 wiederholt, wird dies als erste 
Wiederholung der Modulprüfung gewertet.   

 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 

durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine weitere 
Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  

 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren 

Prüfungsleistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. 
mit „bestanden“ bewerteten Prüfungsleistungen. Bei der Wiederholung einer nicht 
bestandenen Modulprüfung, die eine oder mehrere wählbare Prüfungsleistungen umfasst, 
sind die Studierenden nicht an die vorherige Wahl einer nicht mit mindestens „ausreichend“ 
(4,0) bzw. mit „bestanden“ bewerteten Prüfungsleistung gebunden.  

 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in § 15 Absatz 2 

geregelten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
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(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen 
werden übernommen.  
 
 

§ 17 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb 

einer Hochschule erworbenen Qualifikationen 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, 

werden auf Antrag des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen 
der Technischen Universität Dresden, der HRK, der KMK sowie solche, die von der 
Bundesrepublik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beachten. 

 
(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag des 

Studierenden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn 
Inhalt, Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang 
Kunstgeschichte an der Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. 
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen 
können höchstens 50 % des Studiums ersetzen. 

 
(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen 

Studiengang erbracht wurden, werden von Amts wegen übernommen.  
 
(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können trotz 

wesentlicher Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und 
Qualifikationsziele insgesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang 
vorhandenen Wahlmöglichkeit entsprechen und daher ein strukturelles Äquivalent bilden. Im 
Zeugnis werden die tatsächlich erbrachten Leistungen ausgewiesen. 

 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. 

übernommen oder außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 
angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden 
Studienzeiten. Noten sind - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und 
in die weitere Notenbildung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk „bestanden“ aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Eine 
Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

 
(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die 

erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren 
die Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt  
§ 18 Absatz 4 Satz 1. 

 
 

§ 18 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführungen und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die 

Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Masterstudiengang Kunstgeschichte 
ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen 
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Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder 
erstreckt sich auf ein Jahr.  

 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren 

Stellvertreter werden vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät bestellt, die 
studentischen Mitglieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im 
Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit 
sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt 
Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der 
Modulbeschreibungen und des Studienablaufplans. 

 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss 
entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die 
Widerspruchsbescheide. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 

Prüfungsleistungen und des Kolloquiums beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das 

Prüfungsamt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 19 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere Personen 

bestellt, die nach Landesrecht prüfungsberechtigt sind. Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer 
die entsprechende Masterprüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolgreich 
abgelegt hat. 

 
(2) Der Studierende kann für seine Masterarbeit den Betreuer und für mündliche 

Prüfungsleistungen sowie das Kolloquium die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet 
keinen Anspruch. 

 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Absatz 6 entsprechend. 
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§ 20 
Zweck der Masterprüfung 

 
Das Bestehen der Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des 

Studienganges. Dadurch wird festgestellt, dass die Studierenden befähigt sind, Kunstwerke 
auf hohem Niveau zu analysieren und zu interpretieren und hierzu über Kenntnisse wichtiger 
Theorien, Begriffe, Positionen, Strukturen und Probleme des Faches, seiner 
Forschungsgegenstände und Forschungsgeschichte verfügen. Sie sind in der Lage, eigene 
forschungsrelevante Fragestellungen zu entwickeln und einer Lösung zuzuführen. Die 
Kenntnis wissenschaftlicher Methoden und praktische Erfahrungen befähigen sie dazu, nach 
entsprechender Einarbeitungszeit in der Berufspraxis vielfältige und komplexe 
Aufgabenstellungen in den kunstgeschichtlichen Berufsfeldern zu bewältigen. 

 
 

§ 21 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit und 

Kolloquium 
 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. 

 
(2) Die Masterarbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem 

Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit 
diese an der Philosophischen Fakultät im Masterstudiengang Kunstgeschichte  an der 
Technischen Universität Dresden tätig ist. Soll die Masterarbeit von einer außerhalb tätigen 
prüfungsberechtigten Person betreut werden, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. 

Thema und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann 
Themenwünsche äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die 
rechtzeitige Ausgabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens 
zu Beginn des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters von Amts 
wegen ausgegeben.  

 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe 

zurückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der 
Masterarbeit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bislang von dieser Möglichkeit 
keinen Gebrauch gemacht hat. Hat die bzw. der Studierende das Thema zurückgegeben, 
wird ihr bzw. ihm unverzüglich gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben. 

 
(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 

als Masterarbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach 
Absatz 1 erfüllt. 

 
(6) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache in zwei maschinengeschriebenen und 

gebundenen sowie zwei Exemplaren in digitaler Textform auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt 
einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der 
Studierende schriftlich zu erklären, ob er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen 



 

69 

entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
(7) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 12 Absatz 1 bis 3 zu benoten. 

Der Betreuer der Masterarbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten. 

 
(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten 

der Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander 
ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer 
damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine 
Bewertung eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Masterarbeit wird dann aus dem 
Durchschnitt der drei Einzelnoten gebildet. § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(9) Hat ein Prüfer die Masterarbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der 
Masterarbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Masterarbeit aus dem 
Durchschnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls 
der für das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 
gelten entsprechend. 

 
(10) Die Masterarbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, 

innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist möglich, 
dazu ist das Thema unverzüglich gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 auszugeben. Eine weitere 
Wiederholung oder die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht zulässig. 

 
(11) Der Studierende muss seine Masterarbeit in einem öffentlichen Kolloquium vor dem 

Betreuer der Arbeit als Prüfer und einem Beisitzer erläutern. Weitere Prüfer können 
beigezogen werden. Absatz 10 sowie § 9 Absatz 4 gelten entsprechend. 

 
 

§ 22 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 

innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die 
Modulbewertungen gemäß § 27 Absatz 1, das Thema der Masterarbeit, deren Endnote und 
Betreuer sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die 
Bewertungen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte 
Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit die gesetzlichen 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
(Notenspiegel, Rangzahl) in einem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die 
Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis 
ausgewiesen. 

 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Studierende die 

Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des 
Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität 
Dresden versehen. Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunde und 
des Zeugnisses in englischer Sprache ausgehändigt. 
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(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil 
gemäß § 14 Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und mit dem von der Philosophischen Fakultät geführten Siegel der 
der Technischen Universität Dresden versehen. 

 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 

dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

 
 

§ 23 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der 
Prüfungsleistung entsprechend § 13 Absatz 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die 
Modulprüfung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung 
für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit sowie das 
Kolloquium. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 

dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Modulprüfung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer 
Modulprüfung erwirkt, so kann vom Prüfungsausschuss die Modulprüfung für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 
Entsprechendes gilt für die Masterarbeit sowie das Kolloquium. 

 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und 

gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die 
Masterurkunde, alle Übersetzungen und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die 
Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 

 
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden 

auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
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Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 25 
Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Masterarbeit und dem Kollo-

quium ab. 
 
(3) Durch das Bestehen der Masterprüfung werden insgesamt 120 Credits in den 

Modulen sowie der Masterarbeit und dem Kolloquium erworben. Das Studium umfasst den 
Kernbereich, in dem einschließlich der Masterarbeit und dem Kolloquium 90 Credits 
erworben werden, und einen Profilbereich, in dem 30 Credits erworben werden.   

 
 

§ 26 
Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 

 
Vor dem Kolloquium muss die Masterarbeit mit einer Note von mindestens 

„ausreichend“ (4,0) bewertet worden sein.  
 
 

§ 27 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereichs im Kernbereich 

Kunstgeschichte, des gewählten Moduls des Wahlpflichtbereichs im Kernbereich 
Kunstgeschichte und der Module aus dem Profilbereich sowie die Masterarbeit mit dem 
Kolloquium. 

 
(2) Module des Pflichtbereichs im Kernbereich sind 

1. Basismodul Theorie, Methodik, Historiografie,  
2. Basismodul Praxis und Werkanalysen,  
3. Forschungsreise. 
 

(3) Module des Wahlpflichtbereichs im Kernbereich sind 
1. Vertiefungsmodul Theorie, Methodik, Historiografie, 
2. Vertiefungsmodul Praxis und Werkanalysen,  
von denen eines zu wählen ist. 
 

(4) Module des Profilbereichs sind  
1. Freies Modul Erweiterungswissen  
2. Freies Modul Spezialisierungswissen  
3. Großes Modul Berufspraxis 
4. Kleines Modul Berufspraxis  
5. Auslandsstudium,  
von denen Module im Umfang von 30 Credits zu wählen sind. 
 

(5) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und 
Ausgestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der 
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Prüfungsleistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte 
und zu erwerbende Kompetenzen des Moduls. 

 
6) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen 

(Zusatzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können fakultativ aus 
dem gesamten Modulangebot der Technischen Universität Dresden oder einer 
kooperierenden Hochschule erbracht werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des 
studentischen Arbeitsaufwandes ein. Sie bleiben bei der Bildung der Gesamtnote 
unberücksichtigt. 

 
 

§ 28 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer des Kolloquiums 

 
(1) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 20 Wochen; es werden 27 Credits 

erworben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden kann. Im 
Einzelfall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag 
ausnahmsweise um höchstens zwei Wochen verlängern, die Anzahl der Credits bleibt 
hiervon unberührt. 

 
(2) Das Kolloquium hat einen Umfang von 90 Minuten. Es werden 3 Credits erworben. 
 
 

§ 29 
Mastergrad 

 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Arts“ (abgekürzt: 

M.A.) verliehen. 
 
 
 

Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
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Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 
9. April 2008, der Genehmigung des Rektorates vom 27. April 2010 und des 
Fakultätsratsbeschlusses der Philosophischen Fakultät vom 15. März 2017. 
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 

 
Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 
 
 
 

Studienordnung für den konsekutiven Masterstudiengang  
Philosophie 

 
Vom 25. März 2017 

 
 

Aufgrund von § 36 Absatz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Technische 
Universität Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 

 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ziele des Studiums 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Studienbeginn und Studiendauer 
§ 5 Lehr- und Lernformen 
§ 6 Aufbau und Ablauf des Studiums 
§ 7 Inhalte des Studiums 
§ 8 Credits 
§ 9 Studienberatung 
§ 10 Anpassung von Modulbeschreibungen 
§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
 
Anlage 1: Module des Kernbereichs 
Anlage 2: Module des Profilbereichs 
Anlage 3: Studienablaufplan  
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsge-

setzes und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den kon-
sekutiven Masterstudiengang Philosophie an der Technischen Universität Dresden. 

 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
(1) Nach erfolgreichem Abschluss des Masterstudiengangs Philosophie verfügen die 

Studierenden über vertiefte inhaltliche Kenntnisse in den Bereichen der Theoretischen und 
Praktischen Philosophie, in der Philosophie von Technik, Kultur und Religion sowie der 
Geschichte der Philosophie. Sie sind in der Lage, spezifisch philosophische 
Verfahrensweisen selbstständig anzuwenden, kennen aktuelle Forschungsthemen und 
Fragestellungen der Philosophie und sind befähigt, die zentralen Diskussionen der 
philosophischen Forschung zu identifizieren, zu verstehen und sich darin argumentativ zu 
positionieren. Durch das Masterstudium sind die Studierenden darüber hinaus zur Lektüre 
schwer verständlicher Texte befähigt, können diese selbstständig interpretieren, 
problembezogen und kritisch erörtern sowie historische und systematische Aspekte 
miteinander verknüpfen. Sie kennen sowohl klassische als auch weniger bekannte Texte 
einschließlich ihrer aktuellen Bedeutung und können diese historisch einordnen, indem sie 
deren Positionen nicht nur mit der Philosophiegeschichte, sondern auch mit der Geschichte 
der Wissenschaften, der Technik, der Gesellschaft und der Kultur in Verbindung bringen. Die 
Studierenden haben darüber hinaus die Fähigkeit, eigene Urteile zu Positionen und Fragen 
der gegenwärtigen Forschung auszubilden. Die Studierenden sind zudem in der Lage, 
Querverbindungen zwischen den verschiedenen Themenbereichen der Philosophie zu 
erkennen: Erkennen und Handeln, Wissenschaft und gesellschaftliche Praxis, Wissenschaft 
und Technik, Natur und Kultur, Kunst und Technik, Mensch und Religion, Kultur und 
Geschichte. Aufgrund des Profilbereichs verfügen die Studierenden darüber hinaus über die 
Fähigkeit, Fragen an den Schnittstellen von Geistes- und Sozialwissenschaften eigenständig 
zu bearbeiten. In Kombination mit den erworbenen vertieften Kenntnissen der Philosophie 
sind sie so in der Lage, kulturelle, soziale, religiöse und mediale Entwicklungen aus 
interdisziplinärer Perspektive zu begreifen.  

 
(2) Das Masterstudium im Fach Philosophie bereitet die Studierenden auf Berufsfelder 

und Tätigkeiten sowohl im wissenschaftlichen wie im außerwissenschaftlichen Bereich vor. 
Die erworbenen inhaltlichen und methodischen Kompetenzen, befähigen die Absolventen 
des Masterstudiengangs Philosophie einerseits zu wissenschaftsnahen Tätigkeiten in 
Forschungseinrichtungen, Medien, Verlagen und Kultureinrichtungen. Zudem verschaffen 
die im Masterstudium erworbenen Fertigkeiten zur Recherche, Abfassung von Texten und 
Präsentation Zugang zu Berufsfeldern, die durch Aufgaben im Bereich der 
Wissensvermittlung, Organisation und des Managements bestimmt sind. Im weitesten 
Sinne qualifiziert das Masterstudium für alle Berufsfelder, in denen analytische Fähigkeiten, 
eigenständiges Arbeiten und die Kompetenz, sich in Wort und Schrift auszudrücken, 
verlangt werden. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs werden zudem 
die inhaltlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme an einschlägigen 
Promotionsstudiengängen geschaffen. 
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§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Philosophie ist ein erster in Deutsch-

land anerkannter berufsqualifizierender Hochschulabschluss oder ein Abschluss einer staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademie im Fach Philosophie, in einem lehramtsbe-
zogenen Bachelorstudiengang mit dem Fach Ethik/Philosophie oder in einem Studiengang 
mit gleicher fachlicher Ausrichtung. Darüber hinaus sind Kenntnisse zweier Fremdsprachen, 
darunter Englisch auf der Niveaustufe B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen (GER) sowie die zweite Fremdsprache auf der Niveaustufe B 1 des Ge-
meinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) oder Lateinkenntnisse auf 
dem Niveau der Mittelschulprüfung (120 Stunden oder 8 SWS) nachzuweisen. Der Nach-
weis erfolgt durch das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung oder erfolgreich absol-
vierter Sprachkurse. 

 
 

§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer 

 
(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das 

Selbststudium sowie die Masterprüfung.  
 
 

§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhal-

te durch Vorlesungen, Hauptseminare, Oberseminare, Lesegruppen, Übungen, Forschungs-
kolloquien, Berufspraktika und Selbststudium vermittelt, gefestigt und vertieft. 

 
(2) In Vorlesungen wird komplex und systematisch in die Stoffgebiete der Module einge-

führt. Hauptseminare ermöglichen es den Studierenden, sich einen ausgewählten Problem-
bereich intensiv zu erarbeiten, das Erarbeitete vorzutragen, in der Gruppe zu diskutieren 
und/oder schriftlich darzustellen. In Lesegruppen werden philosophische Texte nach Ab-
sprache mit einer prüfungsberechtigten Lehrkraft exemplarisch interpretiert und problemori-
entiert erörtert. In Oberseminaren werden exemplarisch aktuelle Probleme und Kontrover-
sen der philosophischen Forschung vorgestellt und diskutiert. In Übungen werden Metho-
den und Arbeitstechniken anhand konkreter Aufgabenstellungen eingeübt und angewendet. 
In Forschungskolloquien werden exemplarisch aktuelle Probleme und Kontroversen der For-
schung vorgestellt und diskutiert. In Berufspraktika werden die theoretisch erworbenen 
Kenntnisse der Studenten durch Anwendung vertieft und eingeübt. Durch das Selbststudi-
um können die Studierenden das Gelernte selbstständig weiter vertiefen und eigene Akzen-
te setzen. 

 
(3) In Modulen, die erkennbar mehreren Studienordnungen unterliegen, sind für inhalts-

gleiche Lehr- und Lernformen Synonyme zulässig. 
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§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf drei Semester verteilt. 

Das dritte Semester dient vor allem dem Studium des gewählten Profilbereichs und eignet 
sich aus diesem Grund auch als Auslandssemester (Mobilitätsfenster). Das vierte Semester 
dient der Anfertigung der Masterarbeit. 

 
(2) Das Studium umfasst 

1. den Kernbereich und 
2. einen Profilbereich. 
Das Studium umfasst im Kernbereich fünf Pflichtmodule sowie im Profilbereich Module im 
Umfang von 30 Leistungspunkten und ermöglicht eine Schwerpunktsetzung nach Wahl des 
Studierenden. 

 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, 

Verwendbarkeit, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den 
Modulbeschreibungen (Anlagen 1 und 2) zu entnehmen.  

 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache oder nach Maßgabe der Mo-

dulbeschreibung in englischer Sprache abgehalten.  
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beach-

tung den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Um-
fang der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erfor-
derlichen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 
3) zu entnehmen. 

 
(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vor-

schlag der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das aktuelle Ange-
bot an Wahlpflichtmodulen ist zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt zu machen. Der 
geänderte Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Studienbeginn fakultäts-
üblich bekannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet auf Antrag der Prü-
fungsausschuss auf Antrag des Studierenden.  

 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
(1) Der Masterstudiengang Philosophie ist forschungsorientiert. 
 
(2) Inhalte des Studiums im Kernbereich sind grundlegende Wissensbestände in den 

methodischen und inhaltlichen, systematischen und historischen Grundlagen des Faches. 
Dies umfasst den Erwerb vertiefter Kenntnisse in der Praktischen und Theoretischen 
Philosophie, in der Philosophie der Technik, Kultur und Religion sowie der Geschichte der 
Philosophie. Studieninhalte sind zudem Begriffe, Methoden und Probleme der 
philosophischen Disziplinen, die Lektüre und Interpretation philosophischer Texte, 
grundlegende Methoden der philosophischen Argumentation sowie der Beurteilung des 
gegenwärtigen philosophischen Forschungsstandes der einzelnen Teildisziplinen. 
Schließlich sind Studieninhalte damit auch die Methoden und Verfahren zur eigenständigen 
Entwicklung einer konkreten Forschungsfrage und zur Durchführung eines 
Forschungsprojekts auf dem Stand der gegenwärtigen Forschung der Philosophie.  
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(3) Inhalte des Studiums im Profilbereich sind der Spracherwerb einer alten bzw. 
modernen Fremdsprache und/oder je nach gewählter Schwerpunktsetzung Studien mit 
interdisziplinärem Ansatz im studierten Kernbereich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, 
sozial- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplin und/oder berufspraktische Tätigkeiten 
in einem oder mehreren Berufsfeldern, auf die der Masterstudiengang Philosophie 
vorbereitet (Berufspraktika), und/oder interkulturelle Aspekte verschiedener 
Forschungsfelder (Auslandsstudium). 
 
 

§ 8 
Credits 

 
(1) ECTS-Credits dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studierenden 

sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Credit (Leistungspunkt) entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Credits vergeben, 
d.h. 30 pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 120 Credits 
und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen (Anlagen 1 und 2) be-
zeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen, Selbststudium so-
wie die Masterarbeit und das Kolloquium. 

 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlagen 1 und 2) ist angegeben, wie viele Leistungs-

punkte durch ein Modul jeweils erworben werden können. Leistungspunkte werden erwor-
ben, wenn die Modulprüfung bestanden wurde. § 28 der Prüfungsordnung bleibt davon un-
berührt.  

 
 

§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Tech-

nischen Universität Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Ein-
schreibemodalitäten und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende 
fachliche Beratung obliegt der Studienberatung des Instituts für Philosophie. Diese fachliche 
Studienberatung unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestal-
tung. 

 
(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt 

noch keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzu-
nehmen. 

 
 

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im 

Rahmen einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „In-
halte und Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe 
von Credits“ sowie „Credits und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren geändert wer-
den. 
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(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbe-
schreibung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu 
veröffentlichen. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom  

9. April 2008, der Genehmigung des Rektorates vom 4. Mai 2010 und des Fakultätsratsbe-
schlusses der Philosophischen Fakultät vom 15. März 2017. 
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1 
Module des Kernbereichs 

 

Modulnummer Modulname  Verantwortlicher  
Dozent 

Phil-MA 1 Theoretische Philosophie  Lehrstuhl für  
Theoretische Philosophie 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind aktuelle Forschungsthemen und Fragestel-
lungen in unterschiedlichen Bereichen der Theoretischen Philosophie, 
wie etwa der Sprachphilosophie bzw. Semiotik, der Erkenntnistheorie, 
der Metaphysik bzw. Ontologie und/oder der Philosophie des Geistes. 
Die Studierenden sind in der Lage eine komplexe Fragestellung im 
Bereich der Theoretischen Philosophie selbständig zu erfassen, die 
dazugehörige Diskussionslage zu überblicken und sich mit einer eige-
nen Position begründet darin positionieren zu können. Sie erkennen 
argumentative Lücken und sind in der Lage, mit diesen eigenständig 
und problemlösend umzugehen. Sie können selbst ausgebildete 
Standpunkte an Problemen oder Texten diskutieren und dies in wis-
senschaftlicher Weise vortragen sowie schriftlich darlegen.  

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Hauptseminar oder Oberseminar (2 SWS) so-
wie Hauptseminar oder Oberseminar oder eine Lesegruppe (2 SWS) 
und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebe-
nen Umfang aus dem Katalog für den Kernbereich des Masterstudi-
engangs Philosophie, der zu Beginn des Semesters fakultätsüblich 
bekanntgegeben wird, zu wählen. Die Lehrsprache der Veranstaltun-
gen ist deutsch oder englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Philosophie. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 
Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang von  
180 Stunden und einer mündlichen Prüfungsleistung in Form einer 
Einzelprüfung im Umfang von 30 Minuten und einem Referat im Um-
fang von 60 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 
angeboten. 
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Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfallen 
390 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname  Verantwortlicher Dozent 

Phil-MA 2 Praktische Philosophie Lehrstuhl für Praktische  
Philosophie/Ethik 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind paradigmatische Fragestellungen und aktuelle 
Forschungsthemen aus den Disziplinen der Praktischen Philosophie: 
Ethik/Moralphilosophie, Politische Philosophie, Rechts- und Sozialphi-
losophie, Angewandte Ethik, Ethik in den Weltreligionen sowie aktuel-
le Problemfelder und Diskussionen in den Bereichen des Rechts, der 
Politik, der Medizin- und Bioethik mit philosophischen Fragen. Die 
Studierenden sind in der Lage, eine komplexe Fragestellung im Be-
reich der Praktischen Philosophie selbständig zu erfassen, die dazu-
gehörige Diskussionslage zu überblicken und sich mit einer eigenen 
Position begründet darin positionieren zu können. Sie erkennen argu-
mentative Lücken und sind in der Lage, mit diesen eigenständig und 
problemlösend umzugehen. Sie können selbst ausgebildete Stand-
punkte an Problemen oder Texten diskutieren und dies in wissen-
schaftlicher Weise vortragen sowie schriftlich darlegen.  

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Hauptseminar oder Oberseminar (2 SWS) so-
wie Hauptseminar oder Oberseminar oder eine Lesegruppe (2 SWS) 
und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebe-
nen Umfang aus dem Katalog für den Kernbereich des Masterstudi-
engangs Philosophie, der zu Beginn des Semesters fakultätsüblich 
bekanntgegeben wird, zu wählen. Die Lehrsprache der Veranstaltun-
gen ist deutsch oder englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Philosophie. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 
Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang von  
180 Stunden und einer mündlichen Prüfungsleistung in Form einer 
Einzelprüfung im Umfang von 30 Minuten und einem Referat im Um-
fang von 60 Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 
angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfallen  
390 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname  Verantwortlicher Dozent 

Phil-MA 3 Philosophie der Technik, Kultur und 
Religion 

Lehrstuhl für  
Technikphilosophie  

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind aktuelle Forschungsthemen und Fragestel-
lungen in den unterschiedlichen Bereichen der Philosophie der Wis-
senschaft und Technik und/oder der Philosophie der Kultur und Religi-
on. Die Studierenden sind in die Lage, die zentralen Diskussionen der 
philosophischen Forschung in diesen Bereichen zu verstehen und sich 
eigenständig darin argumentativ zu positionieren. Sie erkennen argu-
mentative Lücken und sind in der Lage, mit diesen eigenständig und 
problemlösend umzugehen. Sie können selbst ausgebildete Stand-
punkte an Problemen oder Texten diskutieren und dies in wissen-
schaftlicher Weise vortragen sowie schriftlich darlegen. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Hauptseminar oder Oberseminar (2 SWS) 
sowie Hauptseminar oder Oberseminar oder eine Lesegruppe (2 
SWS) und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im ange-
gebenen Umfang aus dem Katalog für den Kernbereich des Master-
studiengangs Philosophie, der zu Beginn des Semesters fakultätsüb-
lich bekanntgegeben wird, zu wählen. Die Lehrsprache der Veranstal-
tungen ist deutsch oder englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine.  

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Philosophie.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist.  
Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang von  
150 Stunden und einer mündlichen Prüfungsleistung in Form einer 
Einzelprüfung im Umfang von 20 Minuten oder einem Referat im Um-
fang von 60 Stunden nach Wahl des Studierenden.  

Credits und Noten Durch das Modul werden 12 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 
angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 360 Stunden. Davon entfallen 
300 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname  Verantwortlicher Dozent 

Phil-MA 4 Geschichte der Philosophie  Professur für  
Philosophiegeschichte 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind aktuelle Forschungsthemen und Fragestel-
lungen zu Themen und Autoren der Geschichte der Philosophie. Die 
Studierenden sind in die Lage, das philosophische Fachvokabular, die 
Methoden der historischen Beschreibung, der historischen Reflexion 
und der historischen Darstellung bewusst anzuwenden und bestimm-
te philosophische Positionen historisch einzuordnen und zu bewerten. 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in 
der Lage, die genannten Fähigkeiten und Fertigkeiten auf konkrete 
Texte und Problemstellungen selbstständig anzuwenden und im le-
bendigen Diskurs eigene Standpunkte zu begründen und zu verteidi-
gen.  

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Hauptseminar oder Oberseminar (2 SWS) 
sowie Hauptseminar oder Oberseminar oder eine Lesegruppe (2 
SWS) und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im ange-
gebenen Umfang aus dem Katalog für den Kernbereich des Master-
studiengangs Philosophie, der zu Beginn des Semesters fakultätsüb-
lich bekanntgegeben wird, zu wählen. Die Lehrsprache der Veranstal-
tungen ist deutsch oder englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Philosophie.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 
Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit im Umfang von  
150 Stunden und einer mündlichen Prüfungsleistung in Form einer 
Einzelprüfung im Umfang von 20 Minuten oder einem Referat im Um-
fang von 60 Stunden nach Wahl des Studierenden.  

Credits und Noten Durch das Modul werden 12 Credits erworben. Die Modulnote ergibt 
sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 
angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 360 Stunden. Davon entfallen 
300 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname  Verantwortlicher Dozent 

Phil-MA 5 Forschung Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Philosophie 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls sind die Methoden und Verfahren zur Beurteilung 
einer philosophischen Position des aktuellen Forschungsstandes der 
Philosophie, zur eigenständigen Entwicklung einer konkreten For-
schungsfrage und zur Durchführung eines Forschungsprojekts. Mit 
dem Abschluss des Moduls haben die Studierenden in den von ihnen 
gewählten Themenfeldern (oder Themenfeld) (Praktische Philosophie, 
Theoretische Philosophie, Philosophie der Technik, Kultur und Religion 
sowie Geschichte der Philosophie) vertiefte Kenntnisse. Die Studie-
renden sind mit Philosophischen Methoden und Arbeitstechniken 
vertraut. Sie sind in der Lage, aufgrund der im Masterstudium erwor-
benen Kompetenzen und thematischen Kenntnisse ein Exposé für 
eine größere wissenschaftliche Arbeit anzufertigen und es im wissen-
schaftlichen Diskurs zu verteidigen. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Hauptseminar oder Oberseminar (2 SWS) 
sowie Hauptseminar oder Oberseminar oder eine Lesegruppe (2 
SWS) und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im ange-
gebenen Umfang aus dem Katalog für den Kernbereich des Master-
studiengangs Philosophie, der zu Beginn des Semesters fakultätsüb-
lich bekanntgegeben wird, zu wählen. Die Lehrsprache der Veranstal-
tungen ist deutsch oder englisch. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit 
des Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Philosophie. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden ist. 
Die Modulprüfung besteht aus einem Exposé im Umfang von 90 
Stunden. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 6 Credits erworben. Die Modulnote ent-
spricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester, 
angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 180 Stunden. Davon entfallen 
120 Stunden auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung 
und 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Anlage 2 
Module des Profilbereichs 
 

Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-FMEW Freies Modul Erweiterungswissen Studiendekanin/ Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind der Spracherwerb einer alten bzw. modernen 
Fremdsprache und/oder je nach gewählter Schwerpunktsetzung Stu-
dien mit interdisziplinärem Ansatz im studierten Kernbereich bzw. in 
einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder kulturwissenschaftlichen 
Nachbardisziplin entsprechend dem Learning Agreement. Die Studie-
renden verfügen nach Abschluss des Moduls je nach gewählter 
Schwerpunktsetzung über vertiefte oder erweiterte Sprachkenntnisse 
der gewählten Fremdsprache und/oder sind in der Lage, fachübergrei-
fende Fragestellungen in ihren disziplinären wie interdisziplinären Kon-
texten zu verorten und problemorientiert zu bearbeiten Qualifikations-
ziel ist es, sich spezifische Wissensbestände der eigenen oder ande-
rer Disziplinen anzueignen, die für das forschungsorientierte Arbeiten 
von Relevanz sind. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS oder 
Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS sowie Sprachkurse im 
Umfang von 4 SWS und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen 
sind im angegebenen Umfang aus dem Katalog für den Profilbereich 
der Masterstudiengänge der Philosophischen Fakultät zu wählen. Die-
ser wird inklusive der zugeordneten Prüfungsleistungen jeweils zu 
Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte Grundkenntnisse wissenschaftlicher Methoden in Geistes-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften je nach gewähltem Bereich; im Falle 
der Wahl vertiefender Sprachkurse entsprechende Grundkenntnisse 
dieser Sprache. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstudi-
engänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem Modul PhF-
MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-KBP kombiniert werden. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Die Modulprüfung besteht aus 
(1) einer Seminararbeit oder einer Projektarbeit im Umfang von 150 
Stunden oder einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minuten und 
(2) einer weiteren im Katalog für den Profilbereich der Masterstudien-
gänge der Philosophischen Fakultät ausgewiesenen unbenoteten Prü-
fungsleistung. 
Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis eines Learning 
Agreements gem. Studienordnung zu den Inhalten des Moduls. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der No-
ten der einzelnen Prüfungsleistungen.  
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Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfallen 
120 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 330 
Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbereitung 
und des Erbringens der Prüfungsleistungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-FMSW Freies Modul Spezialisie-
rungswissen 

Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls ist eine vertiefende Schwerpunktsetzung der Stu-
dierenden anhand von Studien mit interdisziplinärem Ansatz im stu-
dierten Kernbereich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder 
kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplin entsprechend dem Learning 
Agreement. Die Studierenden verfügen nach Abschluss des Moduls 
je nach gewählter Schwerpunktsetzung über vertiefte Kenntnisse des 
studierten Kernbereichs und/oder vertiefte Kenntnisse einer geistes-, 
sozial- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplin und sind in der 
Lage, fachübergreifende Fragestellungen in ihren disziplinären wie 
interdisziplinären Kontexten zu verorten und problemorientiert zu be-
arbeiten. Qualifikationsziel ist es, sich spezifische Wissensbestände 
der eigenen oder anderer Disziplinen anzueignen, die für das for-
schungsorientierte Arbeiten ebenso wie für das angestrebte Berufs-
feld von Relevanz sind. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS und 
das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angegebenen 
Umfang aus dem Katalog für den Profilbereich der Masterstudiengän-
ge der Philosophischen Fakultät zu wählen. Dieser wird inklusive der 
zugeordneten Prüfungsleistungen jeweils zu Semesterbeginn fakul-
tätsüblich bekannt gegeben.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Fundierte Grundkenntnisse wissenschaftlicher Methoden in Geistes-, 
Sozial- und Kulturwissenschaften je nach gewähltem Bereich. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstudi-
engänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem Modul PhF-
MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-KBP kombiniert werden. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Die Modulprüfung besteht aus 
(1) einer Seminararbeit oder einer Projektarbeit im Umfang von 150 
Stunden oder einer Klausurarbeit im Umfang von 90 Minuten und 
(2) einer weiteren im Katalog für den Profilbereich der Masterstudien-
gänge der Philosophischen Fakultät ausgewiesenen unbenoteten Prü-
fungsleistung. 
Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis eines Learning 
Agreements über die Inhalte des Moduls. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der No-
ten der einzelnen Prüfungsleistungen. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon entfallen 
120 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 330 Stun-
den auf das Selbststudium inkl. der Prüfungsvorbereitung und des Er-
bringens der Prüfungsleistungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-GBP Großes Modul Berufspraxis Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In einem oder mehreren Berufspraktika erlangen Studierende einen 
fundierten Einblick in mögliche Berufsfelder und bauen in der Praxis 
vorhandenes Wissen aus und wenden es an. Die berufspraktische 
Erfahrung wird reflektiert und mit dem im Kernbereich erworbenen 
Wissen verschränkt. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst eines oder mehrere Berufspraktika im Umfang 
von mindestens 750 Arbeitsstunden. Ein einzelnes Praktikum soll die 
Dauer von 250 Arbeitsstunden nicht unterschreiten. 

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstudi-
engänge der Philosophischen Fakultät.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Diese besteht aus einem Praktikumsbericht im Umfang 
von 150 Stunden. Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis 
über das Erbringen der Berufspraktika im geforderten Umfang durch 
eines oder mehrere Praktikumszeugnisse. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 30 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt 900 Arbeitsstunden. Davon 
entfallen 750 Stunden auf das Berufspraktikum/die Berufspraktika und 
150 Stunden auf das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-KBP Kleines Modul Berufspraxis 
 

Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationszie-
le 

In einem Berufspraktikum erlangen Studierende einen fundierten Ein-
blick in mögliche Berufsfelder und bauen in der Praxis vorhandenes 
Wissen aus und wenden es an. Die berufspraktische Erfahrung wird 
reflektiert und mit dem im Kernbereich erworbenen Wissen ver-
schränkt. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Berufspraktikum im Umfang von mindestens 
360 Arbeitsstunden.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstudi-
engänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem Modul PhF-
MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-FMSW kombiniert werden. 

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten  

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Diese besteht aus einem Praktikumsbericht im Umfang 
von 90 Stunden. Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis 
über das Erbringen des Berufspraktikums im geforderten Umfang 
durch ein Praktikumszeugnis. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt 450 Arbeitsstunden. Davon 
entfallen 360 Stunden auf das Praktikum und 90 Stunden auf das Er-
bringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-AS Auslandsstudium Studiendekanin/Studiendekan der  
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationszie-
le 

Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestellungen 
aus internationalen Perspektiven zu bearbeiten. Sie erlangen Aus- 
landserfahrungen und vertiefende Kenntnisse im studierten Kernbe-
reich oder Kenntnisse in anderen geistes-, sozial- oder kulturwissen-
schaftlichen Fächern entsprechend dem im Vorfeld des Auslandsauf-
enthaltes abgeschlossenen Learning Agreement, die eine sinnvolle 
Ergänzung zu den Inhalten des Kernbereichs bieten. Sie sind in der 
Lage, die interkulturellen Aspekte verschiedener Forschungsfelder zu 
erkennen und in ihre wissenschaftliche Auseinandersetzung einzube-
ziehen. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS aus 
dem Kursangebot der Partneruniversität.  

Voraussetzungen 
für die Teilnahme 

Hinreichende Kenntnisse der Lehrsprache an der besuchten Part-
neruniversität sind durch entsprechende Zertifikate nachzuweisen. 
Abschluss eines Learning Agreements zur Klärung der Passgenauig-
keit der Lehrangebote der Partneruniversität mit den Qualifikationszie-
len des Studiengangs.   

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Masterstudi-
engänge der Philosophischen Fakultät.  

Voraussetzungen 
für die Vergabe 
von  
Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprüfung be-
standen ist. Die Modulprüfung besteht aus mindestens vier benoteten 
Prüfungsleistungen entsprechend dem an der Partneruniversität für 
das gewählte Kursangebot ausgewiesenen Leistungen. 

Leistungspunkte 
und Noten 

Durch das Modul können 30 Leistungspunkte erworben werden. Die 
Modulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten 
der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Gewichtung der Prüfungsleis-
tungen orientiert sich dabei an dem mit der jeweiligen Lehrveranstal-
tung an der Partneruniversität verbundenen Workload. 

Häufigkeit des  
Moduls 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtstundenaufwand für die Präsenz in der Lehrveranstaltung, 
das Selbststudium und das Erbringen der Studien- und Prüfungsleis-
tungen beträgt 900 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Anlage 3 
Studienablaufplan 
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen (in SWS) sowie erforderlichen Leistungen, deren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbe-
schreibungen zu entnehmen sind 

 
Modul-Nr. Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Credits 

  HS/OS/LG HS/OS/LG/FK V/S/HS/Ü/LG   
Kernbereich 

Phil-MA 1 Theoretische Philosophie 23/0/0 
2 PL 
(6 cr) 

0/0/2/0 
oder 23/0/0/0 

1 PL 
(9 cr) 

  15 

Phil-MA 2 Praktische Philosophie 23/0/0 
1 PL 
(6 cr) 

0/0/2/0 
oder 23/0/0/0 

2 PL 
(9 cr) 

  15 

Phil-MA 3 Philosophie der Technik,  
Kultur und Religion 

23/0/0 
1 PL 
(6 cr) 

0/0/2/0 
oder 23/0/0/0 

1 PL 
(6 cr) 

  12 

Phil-MA 4  Geschichte der Philosophie  23/0/0 
1 PL 
(6 cr) 

0/0/2/0 
oder 23/0/0/0 

1 PL 
(6 cr) 

  12 

Phil-MA 5 Forschung 23/0/0 
 

(3 cr) 

0/0/0/2 
oder 23/0/0/0 

1 PL 
(3 cr) 

  6 
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Profilbereich 

PhF-MA-FMEW 
 

Freies Modul 
Erweiterungswissen 

  8 SWS1 
 2 PL  

 15 

PhF-MA-FMSW Freies Modul 
Spezialisierungswissen 

  8 SWS2  
2 PL  

 15 

PhF-MA-GBP 
 

Großes Modul Berufspraxis   Berufspraktikum 
à 750 Stunden  

1 PL  

 30 

PhF-MA-KBP 
 

Kleines Modul Berufspraxis   Berufspraktikum 
à 360 Stunden  

1 PL  

 15 

PhF-MA-AS  
 

Auslandsstudium   8 SWS 
4 PL 

 30 

     Masterarbeit 
und Kolloquium 

26 
4 

       Credits  30 30 30 30 120 
 

Anmerkungen: 
 

1 Das Modul umfasst Vorlesungen oder Seminare im Umfang von insgesamt 8 SWS oder nach Wahl des Studierenden Lehrveranstaltungen 
im Umfang von 4 SWS sowie Sprachkurse im Umfang von 4 SWS, die aus dem Katalog für den Profilbereich der Masterstudiengänge der 
Philosophischen Fakultät zu wählen sind. 

2 Zu belegen sind Hauptseminare oder Vorlesungen im Umfang von insgesamt 8 SWS, die aus dem Katalog für den Profilbereich der Mas-
terstudiengänge der Philosophischen Fakultät zu wählen sind. 

3 Statt des Hauptseminars kann alternativ auch ein Oberseminar belegt werden. 
 
 

Legende des Studienablaufplans: 
 
HS Hauptseminar          V  Vorlesung         FK  Forschungskolloquium 
OS Oberseminar           S  Seminar          PL  Prüfungsleistung(en) 
LG  Lesegruppe          Ü  Übung          cr  Credits 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 

 
 
 

Prüfungsordnung für den konsekutiven  
Masterstudiengang Philosophie 

 
Vom 25. März 2017 

 
 
Aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 

Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die 
Technische Universität Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen  

 
§ 1 Regelstudienzeit 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 6 Klausurarbeiten  
§ 7 Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten 
§ 8 Projektarbeiten 
§ 9 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 10 Referate 
§ 11 Sonstige Prüfungsleistungen 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse 
§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 14 Bestehen und Nichtbestehen 
§ 15 Freiversuch 
§ 16 Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 17 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 

Hochschule erworbenen Qualifikationen  
§ 18 Prüfungsausschuss 
§ 19 Prüfer und Beisitzer 
§ 20 Zweck der Masterprüfung 
§ 21 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit und Kollo-

quium 
§ 22 Zeugnis und Masterurkunde 
§ 23 Ungültigkeit der Masterprüfung 
§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten 
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Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
§ 25 Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 
§ 26 Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 
§ 27 Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung  
§ 28 Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer des Kolloquiums 
§ 29  Mastergrad 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
§ 30 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang Philosophie umfasst neben der Präsenz 

in den Lehrveranstaltungen das Selbststudium sowie die Masterprüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Masterarbeit und dem Kollo-

quium. Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht aus mindestens einer Prü-
fungsleistung. Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 

 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-

prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprüfung kann inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als nicht 
bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
möglich, danach gilt die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden. 

 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorge-

gebenen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehran-

gebot sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterarbeit und das Kollo-
quium in den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden 
rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen 
als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und 
Abgabezeitpunkt der Masterarbeit sowie über den Termin des Kolloquiums informiert. Den 
Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige Wiederholungsmöglichkeit be-
kannt zu geben. 

 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie wer-

den auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Zu Prüfungen der Masterprüfung nach § 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer 

1. in den Masterstudiengang Philosophie an der Technischen Universität Dresden einge-
schrieben ist und  

2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 26) nachgewiesen hat und 
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3 eine schriftliche bzw. eine datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu Absatz 4 
Nummer 3 abgegeben hat. 
 

(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Eine 
spätere Abmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Form und Frist der An- und Ab-
meldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fakul-
tätsüblich bekannt gegeben. 
 

(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung dieser 

Modulprüfung, 
2. zur Masterarbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von  

§ 21 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas und 
3. zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Masterarbeit mit einer Note von mindes-

tens „ausreichend“ (4,0). 
 

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach  

Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Masterstudiengangs Philosophie erforderli-

che Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffent-
lich erfolgen. § 18 Absatz 4 bleibt unberührt. 

 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten (§ 7), 
3. Projektarbeiten (§ 8), 
4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9), 
5. Referate (§ 10) und/oder 
6. sonstige Prüfungsleistungen (§ 11) 
zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-
Choice) sind ausgeschlossen. In Modulen, die erkennbar mehreren Prüfungsordnungen un-
terliegen, sind für inhaltsgleiche Prüfungsleistungen Synonyme zulässig. 

 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in der deutschen Sprache zu erbringen. Wenn 

sich Inhalt und Qualifikationsziel eines Moduls dafür eignen, kann der Fakultätsrat auf Vor-
schlag der Studienkommission für einzelne Prüfungsleistungen eine andere Prüfungssprache 
beschließen, falls für die Studierenden eine entsprechende Alternative in demselben Studi-
enjahr besteht und gemäß § 6 Absatz 4 Studienordnung eine andere Sprache als Deutsch 
als Lehrsprache beschlossen wurde. 

 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperli-

cher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsaus-
schussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
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tungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden.  

 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum  

14. Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorge-
schrieben erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die 
Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, 
Großeltern, Ehe- und Lebenspartnerin bzw. -partner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen 
ist, entscheidet der Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem zuständigen Prü-
fer nach pflichtgemäßem Ermessen. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich 
kommen zum Beispiel verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung ande-
rer Medien, Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer 
Prüfungstermin in Betracht. 

 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des 

notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Es 
können mehrere Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. 

 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 

sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen nach § 
12 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle wei-
teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen 
nicht überschreiten. 

 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt 

und darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 240 Minuten nicht überschreiten.  
 
 

§ 7 
Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten  

 
(1) Durch Seminararbeiten soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewählte 

Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten 
Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob er über die grundlegenden 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt. Andere, entsprechende schriftliche Arbei-
ten, nämlich das Exposé, sind den Seminararbeiten gleichgestellt. 

 
(2) Für Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten gilt § 6 Absatz 2 

entsprechend. 
 
(3) Seminararbeiten und andere entsprechende schriftliche Arbeiten dürfen maximal ei-

nen zeitlichen Umfang von 180 Stunden haben. Der konkrete Umfang wird jeweils in der 
Modulbeschreibung festgelegt. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im Rahmen der 
Aufgabenstellung festzulegen.  
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§ 8 
Projektarbeiten 

 
(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 

zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll 
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren 
sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 

 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 
 
(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen 

festgelegt und beträgt maximal 8 Wochen. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im 
Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen.  

 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 

deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 

die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 

 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kol-

legialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 19) nach 
Maßgabe der Modulbeschreibung als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit bis zu drei 
Personen abgelegt. 

 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben eine Dauer von 15 bis 45 Minuten. Die konkrete 

Dauer wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen 

sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 

 
(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung 

unterziehen wollen, sollen im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

 
 

§ 10 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestel-

lungen aufbereiten und präsentieren zu können. Die Ausgestaltung inklusive Dauer ist durch 
die Aufgabenstellung festzulegen. 
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(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die Lehrveran-
staltung, in der das Referat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist.  
§ 6 Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die bzw. der für die Lehrveranstaltung, in der 
das Referat ausgegeben und gegebenenfalls gehalten wird, zuständige Lehrende soll eine 
der Prüferinnen bzw. einer der Prüfer sein.  

 
(3) § 9 Absatz 4 gilt entsprechend.  
 
 

§ 11 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modul-

beschreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls der Dauer bzw. des zeit-
lichen Umfangs konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll der 
Studierende die vorgegebenen Leistungen erbringen. Ist ein zeitlicher Umfang angegeben, 
ist daraus abgeleitet die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. Zu 
den sonstigen Prüfungsleistungen zählt der Praktikumsbericht. 

 
(2) Ein Praktikumsbericht beschreibt die Institution und den konkreten Einsatzbereich des 

absolvierten Berufspraktikums, stellt die ausgeführten Tätigkeiten dar und reflektiert den 
Stellenwert des Berufspraktikums im Hinblick auf das angestrebte Studienziel. 

 
(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Absatz 2 entsprechend.  
 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten,  

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 
(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 

festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angeho-
ben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. Ei-
ne einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewer-
tet (unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies aus-
nahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen unbenotete, mit „bestanden“ 
bewertete Prüfungsleistungen nicht ein; unbenotete, mit „nicht bestanden“ bewertete Prü-
fungsleistungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der Note 5 (nicht ausreichend) 
ein. 

 
(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die 
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erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt  
bis einschließlich 1,5    =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1         =  nicht ausreichend. 

 
(3) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-

prüfung gehen die Modulnoten nach § 27 Absatz 2 bis 4 mit jeweils 10% sowie die nach 
Note der Masterarbeit mit 35% und die Note des Kolloquiums mit 5% ein. Für die Bildung 
der Gesamtnote gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 
(4) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden 

durch fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 
 

§ 13 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ be-

wertet, wenn der Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-

fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmali-
ge Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis 
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen 
sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über 
die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

 
(3) Versucht der Studierende das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend werden unbenotete 
Prüfungsleistungen mit „nicht bestanden“ bewertet. Ein Studierender, der den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. „nicht bestanden“ bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Masterarbeit und das Kolloquium entsprechend. 
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§ 14 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ 

(4,0) ist. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung 
zugeordneten Credits (Leistungspunkte) erworben. 

 
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Masterarbeit 

sowie das Kolloquium bestanden sind. Masterarbeit und Kolloquium sind bestanden, wenn 
sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.  

 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausrei-

chend“ (4,0) ist. Eine aus mehreren Prüfungsleistungen bestehende Modulprüfung ist im 
ersten Prüfungsversuch auch dann bereits nicht bestanden, wenn feststeht, dass gemäß  
§ 12 Absatz 2 eine Modulnote von mindestens „ausreichend“ (4,0) mathematisch nicht 
mehr erreicht werden kann. 

 
(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindes-

tens „ausreichend“ (4,0) ist und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Masterarbeit und 
Kolloquium sind endgültig nicht bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ 
(4,0) bewertet wurde und eine Wiederholung nicht mehr möglich ist. 

 
(5) Die Masterprüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entwe-

der eine Modulprüfung oder die Masterarbeit oder das Kolloquium nicht bestanden bzw. 
endgültig nicht bestanden sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberührt. 

 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Masterarbeit 

oder das Kolloquium schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden 
eine Auskunft darüber erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher 
Frist das Betreffende wiederholt werden kann. 

 
(7) Hat der Studierende die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und ge-

gen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewer-
tung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen 
lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist.  

 
 

§ 15 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den 

im Studienablaufplan (Anlage 2 der Studienordnung) festgelegten Semestern abgelegt wer-
den (Freiversuch).  

 
(2) Auf Antrag können im Freiversuch bestandene Modulprüfungen oder mindestens mit 

„ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistungen zur Verbesserung der Note zum nächs-
ten regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. In diesen Fällen zählt die bessere 
Note. Form und Frist des Antrags werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und fakultäts-
üblich bekannt gegeben. Nach Verstreichen des nächsten regulären Prüfungstermins oder 
der Antragsfrist ist eine Notenverbesserung nicht mehr möglich. Prüfungsleistungen, die im 
Freiversuch mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, werden auf Antrag bei 
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der Wiederholung einer Modulprüfung zur Notenverbesserung angerechnet. Prüfungsleis-
tungen, die im Freiversuch mit „bestanden“ bewertet wurden, werden von Amts wegen 
angerechnet. 

 
(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene Modulprüfung gilt als nicht durchgeführt. Prü-

fungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. mit bestanden bewertet wur-
den, werden im folgenden Prüfungsverfahren angerechnet. Wird für Prüfungsleistungen die 
Möglichkeit der Notenverbesserung nach Absatz 2 in Anspruch genommen, wird die besse-
re Note angerechnet. 

 
(4) Über § 3 Absatz 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums 

wegen einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von 
ihm zu versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Frei-
versuchsregelung nicht angerechnet.  

 
 

§ 16 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie erneut als 
nicht bestanden. Eine in den Fällen des § 14 Absatz 3 Satz 2 noch nicht bewertete Prüfungs-
leistung kann zum nächsten Prüfungstermin ein weiteres Mal wiederholt werden, wenn die 
nach Satz 1 wiederholte Modulprüfung deswegen nicht bestanden wird, weil diese Prü-
fungsleistung nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet 
wurde. Als Bewertung gilt auch das Nichtbestehen wegen Fristüberschreitung gemäß  
§ 3 Absatz 1 Satz 2. Werden Prüfungsleistungen nach Satz 4 wiederholt, wird dies als erste 
Wiederholung der Modulprüfung gewertet.  

 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 

durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine weitere 
Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. 

 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-

leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „be-
standen“ bewerteten Prüfungsleistungen. Bei der Wiederholung einer nicht bestandenen 
Modulprüfung, die eine oder mehrere wählbare Prüfungsleistungen umfasst, sind die Studie-
renden nicht an die vorherige Wahl einer nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewerte-
ten Prüfungsleistung gebunden.  

 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist nur in dem in  

§ 15 Absatz 2 geregelten Fall zulässig und umfasst alle Prüfungsleistungen. 
 
(5) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen wer-

den übernommen. 
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§ 17 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Studienzeiten und außerhalb einer 

Hochschule erworbenen Qualifikationen 
 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, wer-
den auf Antrag des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der 
Technischen Universität Dresden, der HRK, der KMK sowie solche, die von der Bundesre-
publik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beachten. 

 
(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag des Studie-

renden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, 
Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Philosophie an der 
Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen können höchstens 50% des Studi-
ums ersetzen. 

 
(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen 

Studiengang erbracht wurden, werden von Amts wegen übernommen.  
 
(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können trotz wesent-

licher Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikations-
ziele insgesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlmög-
lichkeit entsprechen und daher ein strukturelles Äquivalent bilden. Im Zeugnis werden die 
tatsächlich erbrachten Leistungen ausgewiesen. 

 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. 

übernommen oder außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 
angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzei-
ten. Noten sind – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die 
weitere Notenbildung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk „bestanden“ aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Eine 
Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

 
(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erfor-

derlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die 
Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt § 18 Absatz 4 Satz 1. 

 
 

§ 18 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführungen und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prü-

fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Masterstudiengang Philosophie ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen 
Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder er-
streckt sich auf ein Jahr.  

 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellver-

treter werden vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät bestellt, die studentischen Mit-
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glieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte 
des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit 
sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen 
und des Studienablaufplans. 

 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die Wider-
spruchsbescheide. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prü-

fungsleistungen und des Kolloquiums beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prü-

fungsamt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 19 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere Personen 

bestellt, die nach Landesrecht prüfungsberechtigt sind. Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer 
die entsprechende Masterprüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolgreich 
abgelegt hat. 

 
(2) Der Studierende kann für seine Masterarbeit den Betreuer und für mündliche Prü-

fungsleistungen sowie das Kolloquium die Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet kei-
nen Anspruch. 

 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 18 Absatz 6 entsprechend. 
 
 

§ 20 
Zweck der Masterprüfung 

 
Das Bestehen der Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studi-

enganges. Dadurch wird festgestellt, dass der Studierende in der Lage ist, schwierige philo-
sophische Texte zu verstehen, historische Bezüge zu erkennen und komplexe philosophi-
sche Probleme zu erörtern. Ebenso stellt der Studierende die Kompetenz unter Beweis, 
spezifisch philosophische Methoden selbstständig anzuwenden. 
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§ 21 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

und Kolloquium 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-

gegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. 

 
(2) Die Masterarbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsi-

schen Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese 
im Studiengang Philosophie an der Technischen Universität Dresden tätig ist. Soll die Mas-
terarbeit von einer außerhalb tätigen prüfungsberechtigten Person betreut werden, bedarf es 
der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. The-

ma und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themenwün-
sche äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige 
Ausgabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens zu Beginn 
des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters von Amts wegen 
ausgegeben.  

 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zu-

rückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Masterar-
beit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bislang von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat. Hat die bzw. der Studierende das Thema zurückgegeben, wird ihr bzw. 
ihm unverzüglich gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben. 

 
(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 

als Masterarbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 
1 erfüllt. 

 
(6) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache oder nach Absprache mit dem Betreuer in eng-

lischer Sprache in zwei maschinengeschriebenen und gebundenen sowie zweifach in digitaler 
Textform auf CD-ROM fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich zu erklären, ob er seine 
Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
hat. 

 
(7) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern einzeln entsprechend § 12 Absatz 1 Satz 1 bis 3 

zu benoten. Der Betreuer der Masterarbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfah-
ren soll vier Wochen nicht überschreiten. 

 
(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten 

der Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander 
ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer da-
mit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Masterarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der 
drei Einzelnoten gebildet. § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
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(9) Hat ein Prüfer die Masterarbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Master-
arbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Masterarbeit aus dem Durch-
schnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls der für 
das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 12 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend. 

 
(10) Die Masterarbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, in-

nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlos-
sen. Die Wiederholung einer bestandenen Masterarbeit ist nicht zulässig.  

 
(11) Der Studierende muss seine Masterarbeit in einem öffentlichen Kolloquium vor dem 

Betreuer der Arbeit als Prüfer und einem Beisitzer erläutern. Weitere Prüfer können beige-
zogen werden. Absatz 10 sowie § 9 Absatz 4 und § 12 Absatz 1 Satz 1 bis 3 gelten entspre-
chend. 

 
 

§ 22 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 

innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die Modul-
bewertungen gemäß § 27 Absatz 1, das Thema der Masterarbeit, deren Endnote und Be-
treuer sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die Be-
wertungen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte 
Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und, soweit die gesetzlichen Voraussetzun-
gen dafür gegeben sind, die Noten des jeweiligen Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rang-
zahl) in einem Beiblatt zum Zeugnis angegeben werden. Die Bewertungen der einzelnen 
Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. 

 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Studierende die Masterur-

kunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beur-
kundet. Die Masterurkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. Zu-
sätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses in eng-
lischer Sprache ausgehändigt. 

 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil ge-

mäß § 14 Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und mit dem von der Philosophischen Fakultät geführten Siegel der 
Technischen Universität Dresden versehen.  

 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 

dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 
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§ 23 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleis-
tung entsprechend § 13 Absatz 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprü-
fung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit sowie das Kolloquium. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 

dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprü-
fung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprüfung 
erwirkt, so kann vom Prüfungsausschuss die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) 
und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die 
Masterarbeit sowie das Kolloquium. 

 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist von dem Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und 

gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Masterur-
kunde, alle Übersetzungen und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Masterprü-
fung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum 
des Zeugnisses ausgeschlossen. 

 
 

§ 24 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden 

auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

 
 
 

Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 25 
Studiendauer, Studienaufbau und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Masterarbeit und dem Kollo-

quium ab.  
 
(3) Durch das Bestehen der Masterprüfung werden insgesamt 120 Credits in den Modu-

len sowie der Masterarbeit und dem Kolloquium erworben. Das Studium umfasst den Kern-
bereich, in dem einschließlich der Masterarbeit und dem Kolloquium 90 Credits erworben 
werden, und einen zu wählenden interdisziplinären Profilbereich, in dem  
30 Credits erworben werden. 
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§ 26 
Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 

 
Vor dem Kolloquium muss die Masterarbeit mit einer Note von mindestens „ausrei-

chend“ (4,0) bewertet worden sein. 
 
 

§ 27 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereichs und die der ge-

wählten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Masterarbeit und das Kolloquium. 
 
(2) Module des Pflichtbereichs im Kernbereich sind 

1. Theoretische Philosophie, 
2. Praktische Philosophie, 
3. Philosophie der Technik, Kultur und Religion, 
4. Geschichte der Philosophie, 
5. Forschung. 

 
(3) Module des Wahlpflichtbereichs im Profilbereich sind 

1. Freies Modul Erweiterungswissen, 
2. Freies Modul Spezialisierungswissen, 
3. Großes Modul Berufspraxis, 
4. Kleines Modul Berufspraxis, 
5. Auslandsstudium, 
von denen Module im Umfang von 30 Credits zu wählen sind. 

 
(4) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen sowie deren Art 

und Ausgestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prü-
fungsleistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und 
zu erwerbende Kompetenzen des Moduls. 

 
(5) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zu-

satzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können nach Absprache mit 
dem jeweils Anbietenden oder Prüfer fakultativ aus dem gesamten Modulangebot der Tech-
nischen Universität Dresden oder einer kooperierenden Hochschule erbracht werden. Sie 
gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein. Sie bleiben bei der 
Bildung der Gesamtnote unberücksichtigt. 

 
 

§ 28 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit und Dauer des Kolloquiums 

 
(1) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 20 Wochen; es werden 27 Credits er-

worben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden kann. Im Einzel-
fall kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag des Studie-
renden ausnahmsweise um höchstens zwei Wochen verlängern, die Anzahl der Credits 
bleibt hiervon unberührt. 

 
(2) Das Kolloquium hat einen Umfang von 60 Minuten. Es werden 3 Credits erworben. 
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§ 29 
Mastergrad 

 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Arts“ (abgekürzt: 

M.A.) verliehen. 
 
 
 

Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 

9. April 2008, der Genehmigung des Rektorates vom 4. Mai 2010 und des Fakultätsratsbe-
schlusses der Philosophischen Fakultät vom 15. März 2017. 
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 
 
 
 

Studienordnung für den konsekutiven  
Masterstudiengang Soziologie 

 
Vom 25. März 2017 

 
 

Aufgrund von § 36 Absatz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBI. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die Techni-
sche Universität Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ziele des Studiums 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Studienbeginn und Studiendauer 
§ 5 Lehr- und Lernformen 
§ 6 Aufbau und Ablauf des Studiums 
§ 7 Inhalte des Studiums 
§ 8 Credits 
§ 9 Studienberatung 
§ 10 Anpassung von Modulbeschreibungen 
§ 11 Inkrafttreten und Veröffentlichung  
 
 
Anlage 1: Modulbeschreibungen des Kernbereichs 
Anlage 2: Modulbeschreibungen des Profilbereichs 
Anlage 3: Studienablaufplan  
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sächsischen Hochschulfreiheitsge-

setzes und der Prüfungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums für den kon-
sekutiven Masterstudiengang Soziologie an der Technischen Universität Dresden. 

 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

 
(1) Mit dem Abschluss des Masterstudiengangs Soziologie verfügen die Studierenden 

über ein umfassendes, detailliertes und spezialisiertes Wissen auf dem neuesten Erkennt-
nisstand in den Teilgebieten Methoden empirischer Sozialforschung, Soziologische Theorie, 
Mikrosoziologie und Makrosoziologie sowie über erweitertes Wissen in angrenzenden Be-
reichen. Dabei findet der Kulturbezug sozialer Mikro- und Makroprozesse besondere Berück-
sichtigung. Die Absolventen beherrschen quantitative und qualitative Methoden der Sozial-
forschung auf höchstem fachlichen Niveau und können empirische Ergebnisse unter Nut-
zung eines vertieften theoretischen Reflexionswissens in den relevanten Praxisfeldern zur 
Anwendung bringen. Entsprechend der im interdisziplinären Profilbereich gewählten Spezia-
lisierungen und Schwerpunktsetzungen verfügen die Studierenden mit Abschluss ihres Stu-
diums über die Fähigkeit, soziologische Fragestellungen eigenständig, auch in Verbindung 
mit anderen Sozial- beziehungsweise Kultur- und Geisteswissenschaften zu bearbeiten. In 
Kombination mit den erworbenen vertieften Kenntnissen der Soziologie sind sie so in der 
Lage, soziale Phänomene aus interdisziplinärer Perspektive zu bearbeiten. Mit dem Master-
studium haben die Studierenden Kompetenzen zur Bearbeitung von neuen komplexen Auf-
gaben- und Problemstellungen unter Anwendung soziologischen Fachwissens erworben.  

 
(2) Der Studiengang qualifiziert sowohl für wissenschaftliche als auch außerwissenschaft-

liche Arbeitsfelder. Die Absolventen verfügen über spezialisierte fachliche und konzeptionel-
le Fertigkeiten zur Entwicklung neuer Ideen und Verfahren, zur Anwendung unterschiedli-
cher Bewertungsmaßstäbe und zur Lösung auch strategischer Probleme, die für for-
schungsorientierte Tätigkeiten in Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen und für forschungsnahe Tätigkeiten in vielen Praxisfeldern in staatlichen Einrichtun-
gen, Wirtschaft, Verbänden und Medien befähigen. Für forschungs- bzw. anwendungsorien-
tierte Aufgaben können die Absolventen gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen und 
mögliche Alternativen fachkompetent beurteilen. Zugleich werden die inhaltlichen Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Teilnahme an einschlägigen Promotionsstudiengängen ge-
schaffen. 

 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

 
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist ein erster in Deutschland anerkannter 

berufsqualifizierender Hochschulabschluss in Soziologie oder in einem Studiengang mit glei-
cher fachlicher Ausrichtung oder ein Abschluss einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademie in Soziologie. Darüber hinaus sind Kenntnisse der englischen Sprache auf 
der Niveaustufe B 2 und einer weiteren Fremdsprache auf der Niveaustufe B 1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) nachzuweisen. Der Nachweis 
erfolgt durch das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung oder erfolgreich absolvierter 
Sprachkurse. 
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§ 4 
Studienbeginn und Studiendauer 

 
(1) Das Studium kann jeweils zum Wintersemester aufgenommen werden.  
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester und umfasst neben der Präsenz das 

Selbststudium sowie die Masterprüfung.  
 
 

§ 5 
Lehr- und Lernformen 

 
(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden die Lehrinhal-

te durch Vorlesungen, Tutorien, Übungen, Seminare, Berufspraktika und Selbststudium 
vermittelt, gefestigt und vertieft.  

 
(2) In Vorlesungen wird in die Stoffgebiete der Module eingeführt. Übungen ermöglichen 

die Anwendung des Lehrstoffes in exemplarischen Teilbereichen. Seminare ermöglichen 
den Studierenden, sich auf der Grundlage von Fachliteratur oder anderen Materialien unter 
Anleitung selbst über einen ausgewählten Problembereich zu informieren, das Erarbeitete 
vorzutragen, in der Gruppe zu diskutieren und/oder schriftlich darzustellen. In Tutorien erfah-
ren die Studierenden Unterstützung beim Erlernen und der Anwendung von Forschungsme-
thoden. In Berufspraktika werden die theoretisch erworbenen Kenntnisse der Studierenden 
durch Anwendung vertieft und eingeübt. Im Selbststudium werden Lehrinhalte durch die 
Studierenden eigenständig gefestigt und vertieft. 

 
(3) In Modulen, die erkennbar mehreren Studienordnungen unterliegen, sind für inhalts-

gleiche Lehrformen Synonyme zulässig.  
 
 

§ 6 
Aufbau und Ablauf des Studiums 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Das Lehrangebot ist auf vier Semester verteilt. 

Das dritte Semester dient vor allem dem Studium des gewählten Profilbereichs und eignet 
sich auch als Auslandssemester. 

 
(2) Das Studium umfasst im Kernbereich zwei Pflichtmodule und sieben Wahlpflichtmo-

dule, von denen vier zu wählen sind und im Profilbereich Module im Umfang von 30 Credits, 
die eine Schwerpunktsetzung nach Wahl des Studierenden ermöglichen. Die Wahl ist ver-
bindlich. Eine Umwahl ist möglich; sie erfolgt durch einen schriftlichen Antrag des Studie-
renden an das Prüfungsamt, in dem das zu ersetzende und das neu gewählte Modul zu be-
nennen sind. 

 
(3) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen, 

Verwendbarkeit, Häufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module sind den 
Modulbeschreibungen (Anlage 1 und 2) zu entnehmen. 

 
(4) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.  
 
(5) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beach-

tung den Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermöglicht, ebenso Art und Um-
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fang der jeweils umfassten Lehrveranstaltungen sowie Anzahl und Regelzeitpunkt der erfor-
derlichen Studien- und Prüfungsleistungen sind dem beigefügten Studienablaufplan (Anlage 
3) zu entnehmen. 

 
(6) Das Angebot an Wahlpflichtmodulen sowie der Studienablaufplan können auf Vor-

schlag der Studienkommission durch den Fakultätsrat geändert werden. Das aktuelle Ange-
bot an Modulen ist zu Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt zu machen. Der geänderte 
Studienablaufplan gilt für die Studierenden, denen er zu Studienbeginn fakultätsüblich be-
kannt gegeben wird. Über Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet der Prüfungsausschuss auf 
Antrag des Studierenden.  

 
 

§ 7 
Inhalte des Studiums 

 
(1) Der Masterstudiengang Soziologie ist forschungsorientiert. 
 
(2) Neben vertieften Kenntnissen der empirischen Sozialforschung in praktischen Anwen-

dungsbezügen erstrecken sich die Inhalte im Kernbereich auf die zentralen Gebiete der So-
ziologischen Theorie, Mikrosoziologie und Makrosoziologie. Inhalte des Studiums im Profil-
bereich sind der Spracherwerb einer alten bzw. modernen Fremdsprache und/oder je nach 
gewählter Schwerpunktsetzung Studien mit interdisziplinärem Ansatz im studierten Kernbe-
reich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardis-
ziplin und/oder ein Berufspraktikum oder Kenntnisse in anderen geistes-, sozial- oder kultur-
wissenschaftlichen Fächern im Ausland. 

 
 

§ 8 
Credits 

 
(1) ECTS-Credits dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studierenden 

sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Credit (Leistungspunkt) entspricht einer Ar-
beitsbelastung von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Credits vergeben, 
das heißt 30 Credits pro Semester. Der gesamte Arbeitsaufwand für das Studium entspricht 
120 Credits und umfasst die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen (Anlage 1 
und 2) bezeichneten Lehr- und Lernformen, die Studien- und Prüfungsleistungen sowie die 
Masterarbeit. 

 
(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1 und 2) ist angegeben, wie viele Credits durch 

ein Modul jeweils erworben werden können. Credits werden erworben, wenn die Modulprü-
fung bestanden wurde. § 26 der Prüfungsordnung bleibt davon unberührt. 

 
 

§ 9 
Studienberatung 

 
(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der TU 

Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmöglichkeiten, Einschreibemodalitäten 
und allgemeine studentische Angelegenheiten. Die studienbegleitende fachliche Beratung 
obliegt der Studienberatung des Instituts für Soziologie. Diese fachliche Studienberatung 
unterstützt die Studierenden insbesondere in Fragen der Studiengestaltung. 
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(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt 
noch keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzu-
nehmen.  

 
 

§ 10 
Anpassung von Modulbeschreibungen 

 
(1) Zur Anpassung an geänderte Bedingungen können die Modulbeschreibungen im 

Rahmen einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder „Modulname“, „In-
halte und Qualifikationsziele“, „Lehr- und Lernformen“, „Voraussetzungen für die Vergabe 
von Credits“ sowie „Credits und Noten“ in einem vereinfachten Verfahren geändert wer-
den. 

 
(2) Im vereinfachten Verfahren beschließt der Fakultätsrat die Änderung der Modulbe-

schreibung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Änderungen sind fakultätsüblich zu 
veröffentlichen. 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Philosophischen Fakultät vom  

14. Juli 2010 und der Genehmigung des Rektorates vom 18. März 2014. 
 
 

Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anlage 1 
Modulbeschreibungen des Kernbereichs 
 
Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-FP Forschungsprojekt  Prof. Dr. Michael Häder 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden beherrschen die Grundlagen der Praxis der em-
pirischen Sozialforschung. Durch die eigenständige Durchführung 
eines Forschungsprojekts besitzen sie eine, in der Forschungspra-
xis erprobte, umfassende, detaillierte und spezialisierte Fachkom-
petenz. Mit Abschluss des Moduls können die Studierenden für 
eine konkrete Forschungsfrage ein geeignetes Forschungsdesign 
entwickeln, dafür die verfügbare Datengrundlage auswählen bzw. 
eigene Daten mit Hilfe eines entwickelten Erhebungsinstruments 
generieren, die Daten auswerten und einen Forschungsbericht 
erstellen.  

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst Seminare (4 SWS) und Selbststudium. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine.  

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Soziologie.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im Umfang 
von 6 Wochen. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 15 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der Projektarbeit.  

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird, beginnend im Wintersemester, jedes Studienjahr 
angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
390 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-Aqua-M Allgemeine Qualifikationen  Geschäftsführender Direktor des 
Instituts für Soziologie  

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden verfügen über insbesondere Sozial- und Selbst-
kompetenz. Hierfür stehen dem Studierenden zahlreiche Wahl-
möglichkeiten offen. Neben der Mitarbeit in studentischen Gremi-
en zählen hierzu vor allem die Angebote des Career Services, An-
gebote von Integrale, das studentische Mentor/innenprogramm 
des Instituts für Soziologie sowie Sprachkurse oder weitere An-
gebote zu Schlüsselkompetenzen von Seiten der Fakultät oder 
des Instituts für Soziologie, wie zum Beispiel Projektplanung, 
Teamarbeit oder Leitungstätigkeit. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst nach Wahl der Studierenden entweder Vorle-
sungen, Tutorien, Übungen und/oder Seminare im Umfang von  
4 SWS und das Selbststudium.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Das Modul ist ein Pflichtmodul im Masterstudiengang Soziologie.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einem unbenoteten Kurzbe-
richt.  

Credits und Noten Durch das Modul werden 5 Credits erworben. Das Modul wird mit 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten.   

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 150 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
90 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorberei-
tung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 2 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-FM 01 Soziologische Theorie für  
Fortgeschrittene  

Prof. Dr. Dominik Schrage 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse theoretischer An-
sätze und des Theorievergleichs. Sie verfügen über die Kompe-
tenz theoretische Grundlagenreflexionen zu verstehen und Debat-
ten über theoretische Positionen selbstständig zu beurteilen, sich 
produktiv an ihnen zu beteiligen sowie deren Konsequenzen für 
soziologische Forschungen kompetent einzuschätzen. Sie sind 
dadurch zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten im Be-
reich der Soziologischen Theorie befähigt und können diese in 
Forschungsfragen und Praxisfeldern anwenden.  

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst nach Wahl des Studierenden Vorlesung  
(2 SWS) oder Seminar (2 SWS) und Tutorium (2 SWS) und das 
Selbststudium.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 3 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Sie besteht bei bis zu 15 angemeldeten Studierenden aus ei-
ner mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang 
von 30 Minuten. Bei mehr als 15 angemeldeten Studierenden 
besteht die Modulprüfung aus einer mündlichen Prüfungsleistung 
als Gruppenprüfung im Umfang von je 30 Minuten pro Studieren-
dem. Eine Gruppe umfasst drei Studierende. Gegebenenfalls wird 
dies den angemeldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeit-
raums schriftlich bekannt gegeben.   

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-FM 02 Mikrosoziologie für  
Fortgeschrittene  

Prof. Dr. Karl Lenz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden besitzen auf einem fortgeschrittenen Niveau 
Kompetenzen zur Beschreibung sozialer Mikroprozesse in Interak-
tionen und kontinuierlichen Sozialbeziehungen sowie der Subjekt-
genese im sozialen Kontext. Im Zentrum stehen dabei vor allem 
Studien aus der Traditionslinie der interpretativen Soziologie, in 
denen es um die Rekonstruktion der Prozesse der Sinnsetzung, 
Zuschreibung und Aushandlung in Vergemeinschaftungsformen 
geht. Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über 
umfassendes, detailliertes und spezialisiertes Wissen über die 
theoretischen Grundlagen und methodischen Zugängen zur Analy-
se von sozialen Mikroprozessen und Vergemeinschaftungsformen 
und über Forschungsergebnisse dieser Studien. Sie verfügen über 
breite Kenntnisse zu den Zusammenhängen von Mikro- und Mak-
roanalysen. Sie sind dadurch zum selbstständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten im Bereich der Mikrosoziologie befähigt.  

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst nach Wahl des Studierenden Vorlesung  
(2 SWS) oder Seminar (2 SWS) und Tutorium (2 SWS) und das 
Selbststudium. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 3 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Sie besteht bei bis zu 15 angemeldeten Studierenden aus ei-
ner mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang 
von 30 Minuten. Bei mehr als 15 angemeldeten Studierenden 
besteht die Modulprüfung aus einer mündlichen Prüfungsleistung 
als Gruppenprüfung im Umfang von je 30 Minuten pro Studieren-
dem. Eine Gruppe umfasst drei Studierende. Gegebenenfalls wird 
dies den angemeldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeit-
raums schriftlich bekannt gegeben.     

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 
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Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-FM 03 Makrosoziologie für  
Fortgeschrittene   

Prof. Dr. Antonia Kupfer 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden besitzen Kompetenzen zur Beschreibung und 
Erklärung des Bestands und des Wandels gesellschaftlicher Mak-
rostrukturen. Im Zentrum steht dabei die Analyse gesellschaftli-
cher Wirkungszusammenhänge, wie der Struktur und Funktion 
sozialer Institutionen (wie etwa Markt, Vertrag) und Organisatio-
nen, der Sozialstruktur und sozialer Systeme (wie etwa Wirtschaft, 
Recht, Politik, Öffentlichkeit oder Wissenschaft). Inhalte dieses 
Moduls sind theoretische wie empirischer Untersuchungen ge-
samtgesellschaftlicher Fragestellungen auf fortgeschrittenem Ni-
veau unter Einbeziehung von Methoden, Ansätzen und Ergebnis-
sen von Nachbardisziplinen. Die Studierenden sind so zum selbst-
ständigen wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Makroso-
ziologie befähigt. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst nach Wahl des Studierenden Vorlesung  
(2 SWS) oder Seminar (2 SWS) und Tutorium (2 SWS) und Selbst-
studium. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 3 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Sie besteht bei bis zu 15 angemeldeten Studierenden aus ei-
ner mündlichen Prüfungsleistung als Einzelprüfung im Umfang 
von 30 Minuten. Bei mehr als 15 angemeldeten Studierenden 
besteht die Modulprüfung aus einer mündlichen Prüfungsleistung 
als Gruppenprüfung im Umfang von je 30 Minuten pro Studieren-
dem. Eine Gruppe umfasst drei Studierende. Gegebenenfalls wird 
dies den angemeldeten Studierenden am Ende des Anmeldezeit-
raums schriftlich bekannt gegeben.     

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Wintersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-VM 01 Wissensproduktion Prof. Dr. Dominik Schrage  

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls ist die zentrale Relevanz von Wissen und ihrer 
fortlaufenden Herstellung und Entwertung in den hochkomplexen 
Gegenwartsgesellschaften. Die Studierenden sind vertraut mit der 
Grundlagenreflexion über Denk- und Wissensformen auch in his-
torischer Perspektive und die Kompetenz, diese auf verschiedens-
te Fragestellungen und Forschungsansätze anzuwenden. Auf-
grund des schwerpunktmäßigen Einbezugs spezieller Wissensbe-
reiche und deren Institutionalisierung können sie deren Bedeu-
tung in den Gegenwartsgesellschaften selbstständig beurteilen. 
Von besonderer Bedeutung sind dabei Fragestellungen der Wis-
senschaftssoziologie und der Techniksoziologie und deren inter-
disziplinäre Behandlung. Nach Abschluss des Moduls können die 
Studierenden zu ausgewählten Fragestellungen den aktuellen 
wissenschaftlichen Diskussionsstand eigenständig erarbeiten und 
sich kritisch damit auseinandersetzen. Die Studierenden sind 
dadurch sowohl zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
wie auch zu fachkompetenter Anwendung wissenschaftlicher 
Ergebnisse und Methoden in Praxisfeldern befähigt.  

Lehr- und Lernformen Das Modul besteht umfasst Seminare (4 SWS) und Selbststudi-
um.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 4 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im Umfang 
von vier Wochen. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der Projektarbeit. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.   

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-VM 02 Interaktion und Identität Prof. Dr. Karl Lenz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind soziale Mikroprozesse in der Begegnung 
von zwei und mehr Personen in sozialen Situationen und den da-
mit einhergehenden Aushandlungsprozessen, die sich vor allem 
über die Selbst- und Fremdbilder erstrecken. Bestandteile des 
Moduls sind neben Forschungsergebnissen aus der Soziologie 
auch die Einbeziehung der Ergebnisse der Nachbardisziplinen in 
die Bestandsaufnahme. Vor allem durch die Rezeption von qualita-
tiven Studien und gegebenenfalls der Durchführung eigener 
exemplarischer Studien sind die Studierenden dazu befähigt, mit 
Bezugnahme auf Theoriemodelle und mit einer Methodenreflexi-
on komplexe Aufgaben- und Problemstellungen zu bearbeiten. 
Nach Abschluss des Moduls können die Studierenden zu ausge-
wählten Fragestellungen den aktuellen wissenschaftlichen Dis-
kussionsstand eigenständig erarbeiten und sich kritisch damit 
auseinanderzusetzen. Sie sind dadurch sowohl zum selbstständi-
gen wissenschaftlichen Arbeiten als auch zu fachkompetenter 
Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse und Methoden in Pra-
xisfeldern befähigt.  

Lehr- und Lernformen Das Modul besteht umfasst Seminare (4 SWS) und Selbststudi-
um. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 4 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im Umfang 
von vier Wochen. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der Projektarbeit. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.   

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-VM 03 Kultur und Sozialstruktur Prof. Dr. Antonia Kupfer 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind die kulturellen Formen und Deutungen 
sozialer Ressourcen- und Positionsverteilungen im Methoden- und 
Theorievergleich. Weiterer Bestandteil des Moduls ist der Ver-
gleich historischer und gegenwärtiger Gesellschaften sowie die 
fachliche Beurteilung der Gründe und Folgen der daraus resultie-
renden Formen sozialer Ungleichheit. Die Studierenden sind mit 
unterschiedlichen Methoden der Ungleichheitsforschung vertraut 
und können diese selbstständig anwenden. Nach Abschluss des 
Moduls sind sie dazu befähigt, zu ausgewählten Fragestellungen 
den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand eigenständig 
zu erarbeiten und sich kritisch damit auseinandersetzen. Die Stu-
dierenden sind dadurch sowohl zum selbstständigen wissen-
schaftlichen Arbeiten als auch zu fachkompetenter Anwendung 
wissenschaftlicher Ergebnisse und Methoden in Praxisfeldern 
befähigt.  

Lehr- und Lernformen Das Modul besteht umfasst Seminare (4 SWS) und Selbststudi-
um. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 4 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im Umfang 
von vier Wochen. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der Projektarbeit. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.   

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-Soz-MA-VM 04 Soziale Probleme  Prof. Dr. Karl Lenz 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Gegenstand des Moduls sind aktuelle soziale Probleme (zum Bei-
spiel Massenarbeitslosigkeit, Armut). Es umfasst die Beschrei-
bung des sozialen Phänomens und Erklärungsansätze zu den Ur-
sachen und Auswirkungen sowie eine Analyse der möglichen ge-
sellschaftlichen Gegenstrategien. Einen wichtigen Bestandteil 
nimmt zudem die Rekonstruktion der zugrundeliegenden gesell-
schaftlichen Definitionsprozesse ein. Weiterer Bestandteil des 
Moduls ist die Einbeziehung von Forschungsergebnissen aus der 
Soziologie und von Ergebnissen der Nachbardisziplinen in die Be-
standsaufnahme. Nach Abschluss des Moduls können die Studie-
renden den aktuellen wissenschaftlichen Diskussionsstand zu 
ausgewählten sozialen Problemen eigenständig erarbeiten und 
sich kritisch damit auseinandersetzen. Durch die kritische Rezep-
tion, gegebenenfalls die zusätzliche Generierung eigener, empiri-
scher Forschungsergebnisse in Verbindung mit einer Bezugnahme 
auf Theoriemodelle und einer Methodenreflexion, besitzen die 
Studierenden Kompetenzen zur Bearbeitung von komplexen Auf-
gaben- und Problemstellungen. Sie sind dadurch sowohl zum 
selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten als auch zu fach-
kompetenter Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse und Me-
thoden in Praxisfeldern befähigt.  

Lehr- und Lernformen Das Modul besteht umfasst Seminare (4 SWS) und Selbststudi-
um.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine.  

Verwendbarkeit des 
Moduls 

Dieses Modul ist eines von 4 Wahlpflichtmodulen im Masterstu-
diengang Soziologie von denen 2 gewählt werden müssen.   

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestanden 
ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Projektarbeit im Umfang 
von vier Wochen. 

Credits und Noten Durch das Modul werden 10 Credits erworben. Die Modulnote 
ergibt sich aus der Note der Projektarbeit. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Sommersemester angeboten.   

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 300 Stunden. Davon ent-
fallen 60 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen und 
240 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungsvorbe-
reitung und das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Anlage 2 
Modulbeschreibungen des Profilbereichs 
 

Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-FMEW Freies Modul  
Erweiterungswissen 

Studiendekanin/ Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalte des Moduls sind der Spracherwerb einer alten bzw. mo-
dernen Fremdsprache und/oder je nach gewählter Schwerpunkt-
setzung Studien mit interdisziplinärem Ansatz im studierten 
Kernbereich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, sozial- oder kul-
turwissenschaftlichen Nachbardisziplin entsprechend dem Learn-
ing Agreement. Die Studierenden verfügen nach Abschluss des 
Moduls je nach gewählter Schwerpunktsetzung über vertiefte 
oder erweiterte Sprachkenntnisse der gewählten Fremdsprache 
und/oder sind in der Lage, fachübergreifende Fragestellungen in 
ihren disziplinären wie interdisziplinären Kontexten zu verorten 
und problemorientiert zu bearbeiten. Qualifikationsziel ist es, sich 
spezifische Wissensbestände der eigenen oder anderer Diszipli-
nen anzueignen, die für das forschungsorientierte Arbeiten von 
Relevanz sind. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS 
oder Lehrveranstaltungen im Umfang von 4 SWS sowie Sprach-
kurse im Umfang von 4 SWS und das Selbststudium. Die Lehr-
veranstaltungen sind im angegebenen Umfang aus dem Katalog 
für den Profilbereich der Masterstudiengänge der Philosophi-
schen Fakultät zu wählen. Dieser wird inklusive der zugeordneten 
Prüfungsleistungen jeweils zu Semesterbeginn fakultätsüblich 
bekannt gegeben.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Fundierte Grundkenntnisse wissenschaftlicher Methoden in Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften je nach gewähltem Be-
reich; im Falle der Wahl vertiefender Sprachkurse entsprechende 
Grundkenntnisse dieser Sprache. 

Verwendbarkeit Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Master-
studiengänge der Philosophischen Fakultät.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestan-
den ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit oder 
einer Projektarbeit im Umfang von 150 Stunden oder einer Klau-
sur im Umfang von 90 Minuten und aus einer weiteren im Kata-
log für den Profilbereich der Masterstudiengänge der Philosophi-
schen Fakultät ausgewiesenen unbenoteten Prüfungsleistung. 
Die Modulprüfung ist bestanden, wenn beide Prüfungsleistungen 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. „bestanden“ bewertet 
wurden. Weitere Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis ei-
nes Learning Agreements gemäß Studienordnung zu den Inhal-
ten des Moduls. 
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Credits und Noten Durch das Modul können 15 Credits erworben werden. Die Mo-
dulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der No-
ten der einzelnen Prüfungsleistungen.  

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon ent-
fallen 120 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen 
und 330 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungs-
vorbereitung und das Erbringen der Prüfungsleistungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-FMSW Freies Modul  
Spezialisierungswissen 

Studiendekanin/Studiendekan der 
Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Inhalt des Moduls ist eine vertiefende Schwerpunktsetzung der 
Studierenden anhand von Studien mit interdisziplinärem Ansatz 
im studierten Kernbereich bzw. in einer vorzugsweise geistes-, 
sozial- oder kulturwissenschaftlichen Nachbardisziplin entspre-
chend dem Learning Agreement. Die Studierenden verfügen nach 
Abschluss des Moduls je nach gewählter Schwerpunktsetzung 
über vertiefte Kenntnisse des studierten Kernbereichs und/oder 
vertiefte Kenntnisse einer geistes-, sozial- oder kulturwissen-
schaftlichen Nachbardisziplin und sind in der Lage, fachübergrei-
fende Fragestellungen in ihren disziplinären wie interdisziplinären 
Kontexten zu verorten und problemorientiert zu bearbeiten. Quali-
fikationsziel ist es, sich spezifische Wissensbestände der eigenen 
oder anderer Disziplinen anzueignen, die für das forschungsorien-
tierte Arbeiten ebenso wie für das angestrebte Berufsfeld von 
Relevanz sind. 

Lehr- und Lernformen Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS 
und das Selbststudium. Die Lehrveranstaltungen sind im angege-
benen Umfang aus dem Katalog für den Profilbereich der Master-
studiengänge der Philosophischen Fakultät zu wählen. Dieser 
wird inklusive der zugeordneten Prüfungsleistungen jeweils zu 
Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt gegeben.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Fundierte Grundkenntnisse wissenschaftlicher Methoden in Geis-
tes-, Sozial- und Kulturwissenschaften je nach gewähltem Be-
reich. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Master-
studiengänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem 
Modul PhF-MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-KBP kombiniert 
werden.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits 

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestan-
den ist. Die Modulprüfung besteht aus einer Seminararbeit oder 
einer Projektarbeit im Umfang von 150 Stunden oder einer Klau-
sur im Umfang von 90 Minuten und einer weiteren im Katalog für 
den Profilbereich der Masterstudiengänge der Philosophischen 
Fakultät ausgewiesenen unbenoteten Prüfungsleistung. Weitere 
Bestehensvoraussetzung ist der Nachweis eines Learning Ag-
reements über die Inhalte des Moduls. 

Credits und Noten Durch das Modul können 15 Credits erworben werden. Die Mo-
dulnote ergibt sich aus dem ungewichteten Durchschnitt der No-
ten der einzelnen Prüfungsleistungen.  



130 

 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Arbeitsaufwand beträgt insgesamt 450 Stunden. Davon ent-
fallen 120 Stunden auf die Präsenz in den Lehrveranstaltungen 
und 330 Stunden auf das Selbststudium inklusive der Prüfungs-
vorbereitung und das Erbringen der Prüfungsleistungen. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-KBP Kleines Modul Berufspraxis 
 

Studiendekanin/Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

In einem Berufspraktikum erlangen Studierende einen fundierten 
Einblick in mögliche Berufsfelder und bauen in der Praxis vor-
handenes Wissen aus und wenden es an. Die berufspraktische 
Erfahrung wird reflektiert und mit dem im Kernbereich erworbe-
nen Wissen verschränkt. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst ein Berufspraktikum im Umfang von mindes-
tens 360 Arbeitsstunden.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine. 

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Master-
studiengänge der Philosophischen Fakultät. Es muss mit dem 
Modul PhF-MA-FMEW oder dem Modul PhF-MA-FMSW kombi-
niert werden.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestan-
den ist. Diese besteht aus einem Praktikumsbericht im Umfang 
von 90 Stunden. Weitere Bestehensvoraussetzung ist der 
Nachweis über das Erbringen des Berufspraktikums im geforder-
ten Umfang durch ein Praktikumszeugnis. 

Credits und Noten Durch das Modul können 15 Leistungspunkte erworben werden. 
Die Modulnote entspricht der Note der Prüfungsleistung. 

Häufigkeit des  
Angebots 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt 450 Arbeitsstunden. 
Davon entfallen 360 Stunden auf das Praktikum und 90 Stunden 
auf das Erbringen der Prüfungsleistung. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Modulnummer Modulname Verantwortliche/r Dozent/in 

PhF-MA-AS Auslandsstudium Studiendekan/in/Studiendekan 
der Philosophischen Fakultät 

Inhalte und  
Qualifikationsziele 

Die Studierenden sind in der Lage, wissenschaftliche Fragestel-
lungen aus internationalen Perspektiven zu bearbeiten. Sie erlan-
gen Auslandserfahrungen und vertiefende Kenntnisse im studier-
ten Kernbereich oder Kenntnisse in anderen geistes-, sozial- oder 
kulturwissenschaftlichen Fächern entsprechend dem im Vorfeld 
des Auslandsaufenthaltes abgeschlossenen Learning Agree-
ments, die eine sinnvolle Ergänzung zu den Inhalten des Kernbe-
reichs bieten. Sie sind in der Lage, die interkulturellen Aspekte 
verschiedener Forschungsfelder zu erkennen und in ihre wissen-
schaftliche Auseinandersetzung einzubeziehen. 

Lehr- und  
Lernformen 

Das Modul umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von 8 SWS 
aus dem Kursangebot der Partneruniversität.  

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Hinreichende Kenntnisse der Lehrsprache an der besuchten 
Partneruniversität sind durch entsprechende Zertifikate nachzu-
weisen. Abschluss eines Learning Agreements zur Klärung der 
Passgenauigkeit der Lehrangebote der Partneruniversität mit den 
Qualifikationszielen des Studiengangs.   

Verwendbarkeit  Das Modul ist ein Wahlpflichtmodul im Profilbereich der Master-
studiengänge der Philosophischen Fakultät.  

Voraussetzungen für 
die Vergabe von  
Credits  

Die Credits werden erworben, wenn die Modulprüfung bestan-
den ist. Die Modulprüfung besteht aus mindestens vier benote-
ten Prüfungsleistungen entsprechend dem an der Partneruniver-
sität für das gewählte Kursangebot ausgewiesenen Leistungen. 

Credits und Noten Durch das Modul können 30 Credits erworben werden. Die Mo-
dulnote ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt der Noten 
der einzelnen Prüfungsleistungen. Die Gewichtung der Prüfungs-
leistungen orientiert sich dabei an dem mit der jeweiligen Lehr-
veranstaltung an der Partneruniversität verbundenen Workload. 

Häufigkeit des 
Angebots 

Das Modul wird jedes Semester angeboten. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtstundenaufwand für die Präsenz in der Lehrveran-
staltung, das Selbststudium und das Erbringen der Studien- und 
Prüfungsleistungen beträgt 900 Arbeitsstunden. 

Dauer des Moduls Das Modul umfasst 1 Semester. 
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Anlage 3 
Studienablaufplan  
mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in SWS sowie erforderlichen Leistungen, deren Art, Umfang und Ausgestaltung den Modulbe-
schreibungen zu entnehmen sind 
 
Modul-Nr. Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester Credits 
  V/S/T V/S/T    

Kernbereich 
Pflichtbereich im Kernbereich 

PhF-Soz-MA-FP Forschungsprojekt 0/2/0 
0/2/0 
1 PL 

  15 

PhF-Soz-MA-
Aqua-M 

Allgemeine Qualifikationen 
0/21/0 0/21/0 

1 PL 
  5 

Wahlpflichtbereich im Kernbereich 
PhF-Soz-MA-FM 
012 

Soziologische Theorie für  
Fortgeschrittene 

23/0/2 
1 PL 

   
10 

PhF-Soz-MA-FM 
022 Mikrosoziologie für Fortgeschrittene 

23/0/2 
1 PL 

   
10 

PhF-Soz-MA-FM 
032 Makrosoziologie für Fortgeschrittene 

23/0/2 
1 PL 

   
10 

PhF-Soz-MA-VM 
014 Wissensproduktion  

0/4/0 
1 PL 

  
10 

PhF-Soz-MA-VM 
024 Interaktion und Identität  

0/4/0 
1 PL 

  
10 

PhF-Soz-MA-VM 
034 Kultur und Sozialstruktur  

0/4/0 
1 PL 

  
10 

PhF-Soz-MA-VM 
044 Soziale Probleme  

0/4/0 
1 PL 

  
10 
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Profilbereich 

(Es sind Module im Umfang von insgesamt 30 Cr zu wählen.) 

PhF-MA-FMEW Freies Modul Erweiterungswissen   
8 SWS 
2 PL 

 15 

PhF-MA-FMSW Freies Modul Spezialisierungswissen   
8 SWS 
2 PL 

 15 

PhF-MA-KBP Kleines Modul Berufspraxis   
Berufspraktikum 

360 Stunden 
1 PL 

 15 

PhF-MA-AS Auslandsstudium   
8 SWS 
4 PL 

 30 

Masterarbeit im Kernbereich 
     Masterarbeit 30 
Credits  30 30 30 30 120 
 
Anmerkungen: 
 
1 Alternativ kann auch eine Vorlesung, ein Tutorium oder eine Übung gewählt werden. 
2 Es sind zwei der drei Module MA-SOZ-FM 01, MA-SOZ-FM 02 und MA-SOZ-FM 03 zu wählen. 
3 Alternativ kann auch ein Seminar gewählt werden. 
4 Es sind zwei der vier Module MA-SOZ-VM 01, MA-SOZ-VM 02, MA-SOZ-VM 03 und MA-SOZ-VM 04 zu wählen. 
 
 
Legende des Studienablaufplans: 
 
V Vorlesung     S Seminar    T Tutorium 
PL Prüfungsleistung(en)    Cr Credits 
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Technische Universität Dresden 
Philosophische Fakultät 
 
 
 

Prüfungsordnung für den konsekutiven 
Masterstudiengang Soziologie 

 
Vom 25. März 2017 

 
 

Aufgrund von § 34 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im 
Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBI. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBI. S. 349, 354) geändert worden ist, erlässt die 
Technische Universität Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen  
 
 
§ 1 Regelstudienzeit 
§ 2 Prüfungsaufbau 
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen 
§ 6 Klausurarbeiten 
§ 7 Seminararbeiten 
§ 8 Projektarbeiten 
§ 9 Mündliche Prüfungsleistungen 
§ 10 Sonstige Prüfungsleistungen 
§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten,  
 Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse   
§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 13 Bestehen und Nichtbestehen 
§ 14 Wiederholung von Modulprüfungen 
§ 15 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie außerhalb der Hochschule 

erworbenen Qualifikationen 
§ 16  Prüfungsausschuss 
§ 17 Prüfer und Beisitzer 
§ 18 Zweck der Masterprüfung 
§ 19 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 
§ 20 Zeugnis und Masterurkunde 
§ 21 Ungültigkeit der Masterprüfung 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
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Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 
§ 23    Studiendauer, -aufbau und -umfang 
§ 24 Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 
§ 25 Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung  
§ 26   Bearbeitungszeit der Masterarbeit  
§ 27 Mastergrad 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 
§ 28 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang Soziologie umfasst neben der Präsenz 

das Selbststudium sowie die Masterprüfung. 
 
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen sowie der Masterarbeit. Eine Modulprü-

fung schließt ein Modul ab. Sie besteht aus mindestens einer Prüfungsleistung. Die Prü-
fungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen. 

 
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Masterprüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-

prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Masterprüfung kann inner-
halb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie erneut als nicht 
bestanden. Eine zweite Wiederholungsprüfung ist nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 
möglich, danach gilt die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden. 

 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorge-

gebenen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehran-

gebot sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Masterarbeit in den festge-
setzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden rechtzeitig sowohl 
über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt 
der Masterarbeit informiert. Den Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige 
Wiederholungsmöglichkeit bekannt zu geben. 

 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie wer-

den auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Zu Prüfungen der Masterprüfung nach § 2 Satz 1 kann nur zugelassen werden, wer 

1. in den Masterstudiengang Soziologie an der Technischen Universität Dresden einge-
schrieben ist und 

2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 24) nachgewiesen hat und 
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3. eine schriftliche bzw. datenverarbeitungstechnisch erfasste Erklärung zu  
Absatz 4 Nummer 3 abgegeben hat. 

 
(2) Für die Erbringung von Prüfungsleistungen hat sich der Studierende anzumelden. Eine 

spätere Abmeldung ist ohne Angabe von Gründen möglich. Form und Frist der An- und Ab-
meldung werden vom Prüfungsausschuss festgelegt und zu Beginn jedes Semesters fakul-
tätsüblich bekannt gegeben. 
 

(3) Die Zulassung erfolgt 
1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung dieser 

Modulprüfung und 
2. zur Masterarbeit aufgrund des Antrags auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von  

§ 19 Absatz 3 Satz 5, mit der Ausgabe des Themas.  
 

(4) Die Zulassung wird abgelehnt, wenn 
1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach  

Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 
2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende eine für den Abschluss des Masterstudiengangs Soziologie erforderliche 

Prüfung bereits endgültig nicht bestanden hat. 
 

(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffent-
lich erfolgen. § 16 Absatz 4 bleibt unberührt. 

 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Seminararbeiten § 7), 
3. Projektarbeiten (§ 8), 
4. mündliche Prüfungsleistungen (§ 9) und/oder 
5. sonstige Prüfungsleistungen (§ 10) 
zu erbringen. Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-
Choice) sind ausgeschlossen.  
 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 
 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperli-

cher Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm vom Prüfungsaus-
schussvorsitzenden gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbei-
tungszeit oder in gleichwertiger Weise zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes und in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechen-
des gilt für Prüfungsvorleistungen.  

 
(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder bis zum  

14. Lebensjahr oder der Pflege naher Angehöriger Prüfungsleistungen nicht wie vorge-
schrieben erbringen zu können, gestattet der Prüfungsausschussvorsitzende auf Antrag, die 
Prüfungsleistungen in gleichwertiger Weise abzulegen. Nahe Angehörige sind Kinder, Eltern, 
Großeltern, Ehe- und Lebenspartner. Wie die Prüfungsleistung zu erbringen ist, entscheidet 
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der Prüfungsausschussvorsitzende in Absprache mit dem zuständigen Prüfer nach pflicht-
gemäßem Ermessen. Als geeignete Maßnahmen zum Nachteilsausgleich kommen zum 
Beispiel verlängerte Bearbeitungszeiten, Bearbeitungspausen, Nutzung anderer Medien, 
Nutzung anderer Prüfungsräume innerhalb der Hochschule oder ein anderer Prüfungstermin 
in Betracht. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. 

 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des 

notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. 

 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 

sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelbewertungen gemäß 
§ 11 Absatz 1; es wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wo-
chen nicht überschreiten. 

 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt 

und darf 90 Minuten nicht unterschreiten und 180 Minuten nicht überschreiten.  
 

 
§ 7 

Seminararbeiten 
 
(1) Durch Seminararbeiten soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, ausgewählte 

Fragestellungen anhand der Fachliteratur und weiterer Arbeitsmaterialien in einer begrenzten 
Zeit bearbeiten zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob er über die grundlegenden 
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens verfügt.  

 
(2) Für Seminararbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 
 
(3) Seminararbeiten dürfen maximal einen zeitlichen Umfang von 240 Stunden haben. Der 

konkrete Umfang wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. Daraus abgeleitet ist 
die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. 

 
§ 8 

Projektarbeiten 
 

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere 
zur Entwicklung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll 
der Studierende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren 
sowie interdisziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 

 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. 
 
(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird jeweils in den Modulbeschreibungen 

festgelegt und beträgt maximal sechs Wochen. Daraus abgeleitet ist die Frist zur Abgabe im 
Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen.  
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(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 

 
 

§ 9 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 

die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 

 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kol-

legialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 17) nach 
Maßgabe der Modulbeschreibung als Gruppenprüfung mit bis zu drei Personen oder als Ein-
zelprüfung abgelegt. 

 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben eine Dauer von 15 bis 45 Minuten. Die konkrete 

Dauer wird jeweils in den Modulbeschreibungen festgelegt. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen 

sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an 
die mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 

 
(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfungsleistung 

unterziehen wollen, sollen im Rahmen der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen 
werden, es sei denn, der zu prüfende Studierende widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. 

 
 

§ 10 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modul-

beschreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls der Dauer bzw. des zeit-
lichen Umfangs konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen) soll der 
Studierende die vorgegebenen Leistungen erbringen. Ist ein zeitlicher Umfang angegeben, 
ist daraus abgeleitet die Frist zur Abgabe im Rahmen der Aufgabenstellung festzulegen. 
Sonstige Prüfungsleistungen sind Kurzbericht und Praktikumsbericht.  

 
(2) In einem Kurzbericht sollen die Studierenden die zentralen Inhalte der Lehrveranstal-

tungen darstellen und hinsichtlich des Erkenntnisgewinns für ihr Studium reflektieren. Ein 
Praktikumsbericht beschreibt die Institution und den konkreten Einsatzbereich des absolvier-
ten Berufspraktikums, stellt die ausgeführten Tätigkeiten dar und reflektiert den Stellenwert 
des Berufspraktikums im Hinblick auf das angestrebte Studienziel. 

 
(3) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Absatz 2 entsprechend. Für nicht 

schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 9 Absatz 2 und 4 entsprechend.  
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§ 11 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 

Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 
 

(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angeho-
ben oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 

(2) Eine einzelne Prüfungsleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet (unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies 
ausnahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen die mit „bestanden“ be-
werteten Prüfungsleistungen nicht ein. Mit „nicht bestanden“ bewertete Prüfungsleistun-
gen gehen in die weitere Notenberechnung mit der Note 5 (nicht ausreichend) ein. 

 
(3) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung 

gewichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die 
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5   =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5  =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5  =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0  =  ausreichend, 
ab 4,1     =  nicht ausreichend. 
 

(4) Modulprüfungen, die nur aus einer unbenoteten Prüfungsleistung bestehen, werden 
entsprechend der Bewertung der Prüfungsleistung lediglich mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet (unbenotete Modulprüfungen). In die weitere Notenberechnung gehen 
unbenotete Modulprüfungen nicht ein. 

 
(5) Für die Masterprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. In die Gesamtnote der Master-

prüfung gehen die Note der Masterarbeit mit dreifachem Gewicht und die gemäß den Cre-
dits gewichteten Modulnoten nach § 25 Absatz 1 ein. Für die Bildung der Gesamtnote gilt 
Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 
(6) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird zusätzlich als relative Note entsprechend der 

ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(7) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden 

durch fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
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§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bzw. „nicht bestanden“ bewer-

tet, wenn der Studierende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund ver-
säumt oder ohne triftigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht 
innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-

fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmali-
ge Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis 
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen 
sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über 
die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 

 
(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung 

oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend werden unbenotete 
Prüfungsleistungen mit „nicht bestanden“ bewertet. Ein Studierender, der den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bzw. mit „nicht bestanden“ bewer-
tet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Prüfungsvorleistungen und die Masterarbeit entspre-

chend. 
 
 

§ 13 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ 

(4,0) ist bzw. die unbenotete Modulprüfung mit „bestanden“ bewertet wurde. In den durch 
die Modulbeschreibungen festgelegten Fällen ist das Bestehen der Modulprüfung darüber 
hinaus von einer weiteren Bestehensvoraussetzung, nämlich dem Nachweis des Learning 
Agreements abhängig. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Mo-
dulbeschreibung zugeordneten Credits erworben. 

 
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen und die Masterarbeit be-

standen sind. Die Masterarbeit ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde. 

 
(3) Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Modulnote schlechter als „ausrei-

chend“ (4,0) oder die unbenotete Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet wurde. 
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(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Modulnote nicht mindes-
tens „ausreichend“ (4,0) oder die unbenotete Modulprüfung mit „nicht bestanden“ bewer-
tet ist und ihre Wiederholung nicht mehr möglich ist. Die Masterarbeit ist endgültig nicht 
bestanden, wenn sie nicht mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde und eine 
Wiederholung nicht mehr möglich ist. 

 
(5) Eine Masterprüfung ist nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestanden, wenn entwe-

der eine Modulprüfung oder die Masterarbeit nicht bestanden bzw. endgültig nicht bestan-
den sind. § 3 Absatz 1 bleibt unberührt. 

 
(6) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden, oder wurde die Masterarbeit 

schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird dem Studierenden eine Auskunft darüber 
erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betreffende 
wiederholt werden kann. 

 
(7) Hat der Studierende die Masterprüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und ge-

gen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewer-
tung sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen 
lässt, dass die Masterprüfung nicht bestanden ist. 

 
 

§ 14 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 

ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Die Frist beginnt mit Bekanntgabe des 
erstmaligen Nichtbestehens der Modulprüfung. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie erneut als 
nicht bestanden. 

 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur zum nächstmöglichen Prüfungstermin 

durchgeführt werden. Danach gilt die Modulprüfung als endgültig nicht bestanden. Eine wei-
tere Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig.  

 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-

leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ bzw. mit „bestan-
den“ (4,0) bewerteten Prüfungsleistungen. Bei der Wiederholung einer nicht bestandenen 
Modulprüfung, die eine oder mehrere wählbare Prüfungsleistungen umfasst, sind die Studie-
renden nicht an die vorherige Wahl einer nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit 
„bestanden“ bewerteten Prüfungsleistung gebunden. Die Wiederholung einer bestandenen 
Prüfung ist nicht zulässig. 

 
(4) Fehlversuche der Modulprüfung aus dem gleichen oder anderen Studiengängen wer-

den übernommen. 
 
 

§ 15 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie außerhalb der Hochschule 

erworbenen Qualifikationen 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule erbracht worden sind, wer-

den auf Antrag des Studierenden angerechnet, es sei denn, es bestehen wesentliche Unter-
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schiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen. Weitergehende Vereinbarungen der 
Technischen Universität Dresden, der HRK, der KMK sowie solche, die von der Bundesre-
publik Deutschland ratifiziert wurden, sind gegebenenfalls zu beachten. 

 
(2) Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen werden auf Antrag des Studie-

renden angerechnet, soweit sie gleichwertig sind. Gleichwertigkeit ist gegeben, wenn Inhalt, 
Umfang und Anforderungen Teilen des Studiums im Masterstudiengang Soziologie an der 
Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen können höchstens 50 % des Studi-
ums ersetzen. 

 
(3) Studien- und Prüfungsleistungen, die in der Bundesrepublik Deutschland im gleichen 

Studiengang erbracht wurden, werden von Amts wegen übernommen.  
 
(4) An einer Hochschule erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können trotz wesent-

licher Unterschiede angerechnet werden, wenn sie aufgrund ihrer Inhalte und Qualifikations-
ziele insgesamt dem Sinn und Zweck einer in diesem Studiengang vorhandenen Wahlmög-
lichkeit entsprechen und daher ein strukturelles Äquivalent bilden. Im Zeugnis werden die 
tatsächlich erbrachten Leistungen ausgewiesen.  

 
(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen nach Absatz 1, 3 oder 4 angerechnet bzw. 

übernommen oder außerhalb einer Hochschule erworbene Qualifikationen nach Absatz 2 
angerechnet, erfolgt von Amts wegen auch die Anrechnung der entsprechenden Studienzei-
ten. Noten sind – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die 
weitere Notenbildung einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk „bestanden“ aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Notenbildung ein. Eine 
Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

 
(6) Die Anrechnung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die erfor-

derlichen Unterlagen vorzulegen. Ab diesem Zeitpunkt darf das Anrechnungsverfahren die 
Dauer von einem Monat nicht überschreiten. Bei Nichtanrechnung gilt § 16 Absatz 4 Satz 1. 

 
 

§ 16 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prü-

fungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Masterstudiengang Soziologie ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein wis-
senschaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen 
Mitglieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder er-
streckt sich auf ein Jahr.  

 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellver-

treter werden vom Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät bestellt, die studentischen Mit-
glieder auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende führt im Regelfall die Geschäfte 
des Prüfungsausschusses. 

 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- 
und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit 
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sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise 
durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschreibungen 
und des Studienablaufplans. 

 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzutei-

len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und er-
lässt die Widerspruchsbescheide. 

 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prü-

fungsleistungen beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der 

Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prü-

fungsamt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 
 

§ 17 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden vom Prüfungsausschuss Hochschullehrer und andere Personen 

bestellt, die nach Landesrecht prüfungsberechtigt sind. Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer 
die entsprechende Masterprüfung oder eine mindestens vergleichbare Prüfung erfolgreich 
abgelegt hat. 

 
(2) Der Studierende kann für seine Masterarbeit den Betreuer vorschlagen. Der Vorschlag 

begründet keinen Anspruch. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Absatz 6 entsprechend. 
 
 

§ 18 
Zweck der Masterprüfung 

 
Das Bestehen der Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Stu-

dienganges. Dadurch wird festgestellt, dass der Studierende die Zusammenhänge seines 
Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse 
anzuwenden und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen 
Fachkenntnisse erworben hat.  
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§ 19 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-

gegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. 

 
(2) Die Masterarbeit kann von einem Professor oder einer anderen, nach dem Sächsi-

schen Hochschulfreiheitsgesetz prüfungsberechtigten Person betreut werden, soweit diese 
an der Philosophischen Fakultät im Masterstudiengang Soziologie an der Technischen Uni-
versität Dresden tätig ist.  

 
(3) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. The-

ma und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Der Studierende kann Themenwün-
sche äußern. Auf Antrag des Studierenden wird vom Prüfungsausschuss die rechtzeitige 
Ausgabe des Themas der Masterarbeit veranlasst. Das Thema wird spätestens zu Beginn 
des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgenden Semesters von Amts wegen 
ausgegeben.  

 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zu-

rückgegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Masterar-
beit jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bislang von dieser Möglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht hat. Hat der Studierende das Thema zurückgegeben, wird ihm unverzüglich 
gemäß Absatz 3 Satz 1 bis 3 ein neues ausgegeben. 

 
(5) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der 

als Masterarbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach  
Absatz 1 erfüllt. 

 
(6) Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache in drei maschinegeschriebenen und gebun-

denen Exemplaren sowie in digitaler Textform auf CD fristgemäß beim Prüfungsamt einzu-
reichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Studieren-
de schriftlich zu erklären, ob er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst und keine anderen als die ange-
gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 

 
(7) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfern einzeln gemäß § 11 Absatz 1 bis 3 zu benoten. 

Der Betreuer der Masterarbeit soll einer der Prüfer sein. Das Bewertungsverfahren soll 
sechs Wochen nicht überschreiten. 

 
(8) Die Note der Masterarbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten 

der Prüfer. Weichen die Einzelnoten der Prüfer um mehr als zwei Notenstufen voneinander 
ab, so ist der Durchschnitt der beiden Einzelnoten nur maßgebend, sofern beide Prüfer da-
mit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung 
eines weiteren Prüfers ein. Die Note der Masterarbeit wird dann aus dem Durchschnitt der 
drei Einzelnoten gebildet. § 11 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(9) Hat ein Prüfer die Masterarbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 

„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss eine Bewertung eines 
weiteren Prüfers ein. Diese entscheidet über das Bestehen oder Nichtbestehen der Master-
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arbeit. Gilt sie demnach als bestanden, so wird die Note der Masterarbeit aus dem Durch-
schnitt der Einzelnoten der für das Bestehen votierenden Bewertungen, andernfalls der für 
das Nichtbestehen votierenden Bewertungen gebildet. § 11 Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend. 

 
(10) Die Masterarbeit kann bei einer Note, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, in-

nerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. 
 
 

§ 20 
Zeugnis und Masterurkunde 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst 

innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Masterprüfung sind die 
Modulbewertungen gemäß § 25 Absatz 1, das Thema der Masterarbeit, deren Note und 
Betreuer sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die 
Bewertungen von Zusatzmodulen und die bis zum Abschluss der Masterprüfung benötigte 
Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen und die Noten des jeweiligen 
Prüfungsjahrganges (Notenspiegel, Rangzahl) in einem Beiblatt zum Zeugnis angegeben 
werden. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen werden auf einer Beilage zum 
Zeugnis ausgewiesen. 

 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Masterprüfung erhält der Studierende die Masterur-

kunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Mastergrades beur-
kundet. Die Masterurkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. Zu-
sätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses in eng-
lischer Sprache ausgehändigt. 

 
(3) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem der letzte Prüfungsbestandteil ge-

mäß § 13 Absatz 2 erbracht worden ist. Es wird unterzeichnet vom Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses und mit dem von der Fakultät geführten Siegel der Technischen Universi-
tät Dresden versehen. 

 
(4) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 

dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und 
HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

 
 

§ 21 
Ungültigkeit der Masterprüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Prüfungsleis-
tung entsprechend § 12 Absatz 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprü-
fung vom Prüfungsausschuss für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für unbenotete Modulprüfungen und die 
Masterarbeit. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne 

dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
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digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modulprü-
fung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Modulprüfung 
erwirkt, so kann vom Prüfungsausschuss die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) 
und die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für unbe-
notete Modulprüfungen und die Masterarbeit. 

 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist vom Prüfungsausschussvorsitzenden einzuziehen und ge-

gebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Masterurkun-
de, alle Übersetzungen und das Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Masterprüfung  
aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Ab-
satz 1 und Absatz 2 Satz 2 oder 3 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des 
Zeugnisses ausgeschlossen. 
 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden 

auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 
Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 

 
 

§ 23 
Studiendauer, -aufbau und -umfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Masterarbeit ab.  
 
(3) Durch das Bestehen der Masterprüfung werden insgesamt 120 Credits in den Modu-

len sowie der Masterarbeit erworben.  
 
 

§ 24 
Fachliche Voraussetzungen der Masterprüfung 

 
Für die Modulprüfungen können Studienleistungen als Prüfungsvorleistungen gefordert 

werden. Deren Anzahl, Art und Ausgestaltung sind in den Modulbeschreibungen zu regeln, 
ebenso kann die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten beschränkt werden.  

 
 

§ 25 
Gegenstand, Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung umfasst alle Modulprüfungen des Pflichtbereiches und die der ge-

wählten Module des Wahlpflichtbereichs sowie die Masterarbeit. 
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(2) Module des Pflichtbereichs im Kernbereich sind 
1. Forschungsprojekt und 
2. Allgemeine Qualifikationen  

 
(3) Module des Wahlpflichtbereichs im Kernbereich sind 

1. Soziologische Theorie für Fortgeschrittene, 
2. Mikrosoziologie für Fortgeschrittene, 
3. Makrosoziologie für Fortgeschrittene, 
4. Interaktion und Identität,  
5. Wissensproduktion, 
6. Kultur und Sozialstruktur, 
7. Soziale Probleme, 
von denen zwei aus den Nummern 1 bis 3 und zwei aus den Nummern 4 bis 7 zu wählen 
sind. 
 

(4) Module des Profilbereichs sind 
1. Freies Modul Erweiterungswissen,  
2. Freies Modul Spezialisierungswissen,  
3. Kleines Modul Berufspraxis,  
4. Auslandsstudium,  
von denen Module im Umfang von 30 Credits zu wählen sind. 
 

(5) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und 
Ausgestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungs-
leistungen sind, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu 
erwerbende Kompetenzen des Moduls. 

 
(6) Der Studierende kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen (Zu-

satzmodule) einer Prüfung unterziehen. Diese Modulprüfungen können fakultativ aus dem 
gesamten Modulangebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperierenden 
Hochschule erbracht werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeits-
aufwandes ein und bleiben bei der Bildung der Gesamtnote unberücksichtigt. 

 
 

§ 26 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit 

 
Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 23 Wochen es werden 30 Credits erwor-

ben. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind vom Betreuer so zu be-
grenzen, dass die Frist zur Abgabe der Masterarbeit eingehalten werden kann. Im Einzelfall 
kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag ausnahmsweise 
um höchstens 12 Wochen verlängern, die Anzahl der Credits bleibt hiervon unberührt. 

 
 

§ 27 
Mastergrad 

 
Ist die Masterprüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Arts“ (abgekürzt: 

M.A.) verliehen. 
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Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 
 
 

§ 28 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 in Kraft und wird in den 

Amtlichen Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Fakultätsratsbeschlusses der Philosophischen Fakultät vom 

14. Juli 2010 und der Genehmigung des Rektorates vom 18. März 2014. 
 
 
Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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Anzeige über die Ungültigkeit von zwei großen Dienstsiegeln und eines klei-
nen Dienstsiegels der Eberhard Karls Universität Tübingen 
 
An der Eberhard Karls Universität Tübingen sind am Institut für Sportwissenschaft die im 
Beispiel dargestellten Siegel als verlustig gemeldet und mit Wirkung vom 09.03.2017 für 
ungültig erklärt worden.  
 
Beschreibung:    sie tragen alle das Landeswappen mit der Umschrift: 
 
      UNIVERSITÄT TÜBINGEN 
     INSTITUT FÜR SPORTWISSENSCHAFT 
 
 
 
Kennung Siegel 1:   (35 mm Durchmesser) 
     vor dem Wort UNIVERSITÄT und  

nach dem Wort TÜBINGEN  
befindet sich ein           

 
Abbildung/Beispiel:   

 
 
 
 
Kennung Siegel 2:   (35 mm Durchmesser) 

vor dem Wort UNIVERSITÄT und  
nach dem Wort TÜBINGEN  
befindet sich ein           

 
Abbildung/Beispiel:   

 
 
 
 
Kennung Siegel 3:   (20 mm Durchmesser) 

vor dem Wort UNIVERSITÄT und  
nach dem Wort TÜBINGEN  
befindet sich ein           
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Abbildung/Beispiel:   

 
 
Bei Feststellung einer unbefugten Benutzung bittet die Eberhard Karls Universität Tübingen 
um Unterrichtung.  
 

(Tel.: +49 7071 29-72941, Fax: +49 7071 29-5088) 
 
Alle anderen Dienstsiegel sind von dieser Regelung nicht betroffen. 
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Technische Universität Dresden 
Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus 

 
 
 

Ordnung über die Durchführung des Auswahlverfahrens 
zur Vergabe von Studienplätzen im Masterstudiengang 

Medical Radiation Sciences 
 

Vom 25. März 2017 
 
  

Aufgrund von § 13 Absatz 4 des Gesetzes über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Ge-
setzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 354) geändert worden ist sowie aufgrund von 
§ 6 Absatz 4 des Gesetzes über die Zulassung zum Hochschulstudium im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulzulassungsgesetz-SächsHZG) vom 7. Juni 1993 (SächsGVBl. S. 462), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Oktober 2012 (SächsGVBl. S. 568) geän-
dert worden ist und aufgrund von § 3 Absatz 1 Buchstabe d der Ordnung zur Vergabe von 
Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen (Vergabeordnung) vom 05. 
Juni 2009 (Amtliche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 04/2009 vom 27. Juli 2007, S. 
31), geändert durch die Satzung zur Änderung der Vergabeordnung vom 29. Juni 2012 (Amt-
liche Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 04/2012 vom 27. August 2012, S. 16) erlässt 
die Technische Universität Dresden die folgende Ordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht  
 
 
§ 1  Auswahlverfahren  
§ 2  Auswahlausschluss 
§ 3  Frist und Form des Zulassungsantrages 
§ 4  Auswahlkriterien und Bewertung 
§ 5  Übergabe der Rangliste  
§ 6  Inkrafttreten und Veröffentlichung 
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§ 1 
Auswahlverfahren 

 
(1) Sofern gemäß Sächsischer Zulassungszahlenverordnung eine Beschränkung der Stu-

dienplatzkapazität im Masterstudiengang Medical Radiation Sciences festgelegt wurde, 
vergibt die TU Dresden die Studienplätze gemäß § 3 Absatz 1 Buchstabe d der Ordnung zur 
Vergabe von Studienplätzen in zulassungsbeschränkten Masterstudiengängen der TU Dres-
den (Vergabeordnung) nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens der Medizinischen Fa-
kultät Carl Gustav Carus in der dort vorgesehenen Quote. 
 

(2) An dem Auswahlverfahren nehmen nur Studienbewerberinnen bzw. Studienbewerber 
teil, die sich form- und fristgerecht an der TU Dresden gemäß § 1 Vergabeordnung bewor-
ben haben. 
 
 

§ 2 
Auswahlausschuss 

 
Die Studiendekanin bzw. der Studiendekan des Masterstudiengangs Medical Radiation 

Sciences setzt auf Vorschlag der Studienkommission einen Auswahlausschuss ein. Der 
Auswahlausschuss besteht in der Regel aus mindestens zwei Hochschullehrerinnen bzw. 
Hochschullehrern des zuständigen Fachbereichs. Der Auswahlausschuss bewertet die Be-
werbungen gemäß der in § 3 festgelegten Kriterien und erstellt die Rangliste. Er entscheidet 
über Widersprüche gegen Entscheidungen im Rahmen des Auswahlverfahrens. 
 
 

§ 3 
Auswahlkriterien und Bewertung 

 
(1) Die zur Verfügung stehenden Plätze werden aufgrund der schriftlich eingereichten Un-

terlagen sowie der Ergebnisse des Eignungsgesprächs vergeben. Dabei erfolgt eine Punkte-
bewertung 
1. der Gesamtnote des ersten berufsqualifizierenden Abschlusszeugnisses, 
2. der Studienleistung in Modulen der Physik sowie den Kernbereichen gemäß § 2 Absatz 2 

Nummer 2 der Ordnung über die Feststellung der Eignung im Masterstudiengang Medi-
cal Radiation Sciences (Eignungsfeststellungsordnung) vom 30. September 2016 (Amtli-
che Bekanntmachungen der TU Dresden Nr. 15/2016, S. 2), 

3. der vorangegangenen relevanten berufspraktischen Tätigkeiten oder wissenschaftlichen 
Arbeiten auf dem Gebiet der medizinischen Physik unter Verwendung ionisierender Strah-
lung, 

4. der im Eignungsgespräch gemäß § 6 Absatz 1 sowie § 2 Absatz 2 Nummer 2 Eignungs-
feststellungsordnung gezeigten Fachkenntnisse.  

 
(2) Die Bewertung der Gesamtnote des ersten berufsqualifizierenden Abschlusszeugnis-

ses bzw. der vorläufigen Abschlussnote auf der Grundlage des Nachweises gemäß § 4 Ab-
satz 4 Eignungsfeststellungsordnung erfolgt nach folgendem Prinzip: 
 
Note 1,0 bis 1,5 = 10 Punkte 
Note 1,6 bis 2,0 = 8 Punkte 
Note 2,1 bis 2,5 = 5 Punkte 
Note ≥ 2,6 = 2 Punkte 
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(3) Für jeden in Modulen der Physik, medizinischen Physik, Software-Entwicklung sowie 
in den Kernbereichen gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 Eignungsfeststellungsordnung erwor-
benen ECTS Credit Point werden 0,1 Punkte vergeben, soweit die zugehörige Modulnote 
≤ 2,5 beträgt. Insgesamt können maximal 10 Punkte vergeben werden. 

 
(4) Vorangegangene berufspraktischen Tätigkeiten oder wissenschaftliche Arbeiten auf 

dem Gebiet der medizinischen Physik unter Verwendung ionisierender Strahlung werden bei 
einer Dauer von mindestens zwei Monaten mit 5 Punkten bewertet. 

 
(5) Die im Eignungsgespräch gemäß § 6 Absatz 1 sowie § 2 Absatz 2 Nummer 2 Eig-

nungsfeststellungsordnung gezeigten Fachkenntnisse werden mit einer Punktzahl zwischen 
0 und 15 Punkten bewertet. 

 
(6) Aus der Summe der nach Absatz 2 bis 5 vergebenen Punkte wird die Gesamtpunkt-

zahl gebildet. Die Gesamtpunktzahl bildet die Grundlage für die Rangliste. Bei gleichen Rän-
gen werden Bewerberinnen und Bewerber mit der höchsten Punktzahl gemäß Absatz 5 be-
vorzugt. Sollte dies zu keiner eindeutigen Reihung führen, entscheidet das Los. Die Vergabe 
der Studienplätze erfolgt hiernach entsprechend den Regelungen der Vergabeordnung. 
 
 

§ 4 
Übergabe der Rangliste 

 
Die Rangliste gemäß § 3 Absatz 6 wird dem Immatrikulationsamt/Akademischen Aus-

landsamt bis spätestens 45 Tage vor Beginn des Wintersemesters übermittelt. Die Beschei-
dung der Studienbewerberinnen und Studienbewerber mittels Zulassungs- und Ablehnungs-
bescheid erfolgt durch das Immatrikulationsamt/Akademische Auslandsamt der Medizini-
schen Fakultät der TU Dresden. 

 
 

§ 5 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Ordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Technischen Universität Dresden in Kraft.  
 
 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Medizinischen Fakultät der 
Technischen Universität Dresden vom 25. Januar 2017 und der Genehmigung des Rektorats 
vom 07. März 2017. 
 
 
Dresden, den 25. März 2017 
 

Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 

 
 
 
 

Prof. Dr.-Ing. habil. DEng/Auckland Hans Müller-Steinhagen 
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